
04/2010 04

RFG
SCHRIFTENREIHE

RECHT & FINANZEN
FUR GEMEINDEN

Hink/Rupp/Parycek/Pirker

– Barrierefreie  Gestaltung der Webseite 
– Nutzen  des elektronischen Akts 
– Arten  der elektronischen Zustellung 
– Gemeindekooperationen  und Public Private Partnerships

E-Government in Gemeinden
Vom E-Formular zum E-Bescheid

RFG_04_2010_Hink_ua_EGoverment.indd   1 06.08.10   10:28



Autorenverzeichnis:

Vortr. HR Dr. Robert Hink, Generalsekretär
Österreichischer Gemeindebund
Löwelstrasse 6
1010 Wien
Tel.: 01/512 14 80
Fax: 01/512 14 80-72
E-Mail: robert.hink@gemeindebund.gv.at
Internet: www.gemeindebund.gv.at
 
Christian Rupp, Sprecher der Plattform „Digitales Österreich“ 
Bundeskanzleramt, 
Ballhausplatz 1
1014 Wien
Tel.: 01/53115-2558
Fax: 01/53109-2550
E-Mail: christian.rupp@bka.gv.at 
Internet: www.digitales.oesterreich.gv.at
 
Dr. Peter Parycek, MSc, Zentrumsleiter für E-Government
Donau-Universität Krems,
Dr.-Karl-Dorrek-Str. 30
3500 Krems
Tel.: 02732/893-2301
Fax: 02732/893-4300 
E-Mail: peter.parycek@donau-uni.ac.at
Internet: www.donau-uni.ac.at/egovernment
 
Mag. Harald Pirker, E-Government Experte
Bundeskanzleramt, Abteilung I/11
E-Government – Recht, Organisation und Internationales
Ballhausplatz 1
1014 Wien
Tel.: 01/53115-2595
Fax: 01/53109-2550
E-Mail: harald.pirker@bka.gv.at
Internet: www.bka.gv.at

RFG_04_2010_Hink_ua_EGoverment.indd   2 06.08.10   10:28



Vorwort  

Schriftenreihe Recht & Finanzen für Gemeinden  1

 

 

 

 

 

 Dr. Robert Hink 
Generalsekretär 
Gemeindebund 

 Bgm. Helmut Mödlhammer
Präsident 

Gemeindebund 

 

Vorwort 
Vorwort 
Vorwort 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser! 

Moderne Technologien und Kommunikationsinstrumente haben in den letzten Jahren 
unser gesellschaftliches Leben und damit auch den Verantwortungsbereich der Gemein-
den wesentlich geprägt und verändert. Die aktuellen Entwicklungen führten zu einem  
Paradigmenwechsel in Politik und Verwaltung, bei dem Merkmale wie Effizienz, Schnel-
ligkeit, Flexibilität und Sicherheit im Zentrum stehen. Das Ziel der öffentlichen Verwal-
tung ist es, die Potentiale der Neuen Medien für Bürgerinnen und Bürger sowie Unter-
nehmen optimal zu nutzen und gleichzeitig effizientere Verwaltungsabläufe zu schaffen. 

Dass E-Government für moderne und innovative Gemeinden steht und die Kommunika-
tion der Behörden wesentlich vereinfachen kann, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. 
Zu einer der größten Herausforderungen der nächsten Jahre wird es jedoch gehören, 
Gemeindebedienstete sowie Bürgerinnen und Bürger an die neuen Services heranzufüh-
ren und diese flächendeckend umzusetzen. Auch die Fähigkeit zur Nutzung der beste-
henden Angebote muss gefördert werden. Weiterbildung und umfassende Informations-
angebote sind nicht nur für Bürgerinnen und Bürger, sondern vor allem auch für Ge-
meindebedienstete mit Leitungsfunktion von zentraler Bedeutung. Denn diese benötigen 
verlässliche Informationen als Entscheidungsgrundlage für die  jeweilige Gemeinde. 

Die vorliegende RFG-Schriftenreihe stellt sich dieser Herausforderung. Der Leitfaden 
richtet sich explizit an Entscheidungsträger im Gemeindeumfeld und Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister. Er bietet einen Überblick über die österreichische und europäische 
E-Government-Strategie und deren Herausforderungen. Dabei werden insbesondere die 
Rahmenbedingungen des E-Governments in den Gemeinden und die Erfolgsfaktoren für 
die Einführung und Etablierung von Diensten betrachtet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt 
auf den Zielgruppen von E-Government-Angeboten, sowie auf den tragenden Werk- 
zeugen wie etwa der Bürgerkarte. Weiters fokussiert die Publikation auf die nutzenbrin-
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gendsten Einsatzmöglichkeiten dieser Werkzeuge wie die Amtssignatur oder die elektro-
nische Zustellung. Im Zentrum steht die Frage, wie Gemeinden von den bisherigen Ent-
wicklungen und bestehenden Einrichtungen wie Help.gv.at oder Gemeindekoopera- 
tionen profitieren können. Auch Hinweise zum Internetauftritt für Gemeinden oder die 
wichtigsten Ergebnisse der 2008 und 2009 durchgeführten Gemeindeumfrage der  
Donau-Universität Krems werden vorgestellt. 

Den Verfassern und dem Gemeindebund war es wichtig, rechtliche und technische Zu-
satzinformationen, Praxishinweise sowie konkrete Handlungsempfehlungen zu liefern, 
um Entscheidungsträger bei der Entwicklung von Strategien durch möglichst praxisrele-
vante Informationen zu unterstützen. Diese können den Leitfaden dazu nutzen, eigene 
Kompetenzen zu vertiefen und Gemeindebedienstete und Bürgerinnen und Bürger an 
zukunftsweisende Services heranzuführen. 

Unser Dank gilt den Autoren, die mit der vorliegenden Publikation dazu beigetragen ha-
ben, dass Österreichs Bürgerinnen und Bürger nun auf einen Leitfaden zurückgreifen 
können, der sie bei der Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen auf dem Gebiet 
des E-Governments unterstützt. 

Besonderer Dank gilt auch dem Amtsleiter der niederösterreichischen Gemeinde 
Purgstall, Franz Haugensteiner, der mit seiner wissenschaftlichen Arbeit an der FH viel 
zur inhaltlichen Grundlage dieses Bandes beigetragen hat. Für Publikationen wie diese 
ist der Input von Praktikern, die direkt vor Ort in Gemeinden tätig sind, von großer Be-
deutung. 

Dieser Ausgabe beigelegt ist ein Erlagschein, den Sie – wenn Sie wollen – nützen kön-
nen, um eine freiwillige Spende für die RFG-Publikationen zu tätigen. Die insgesamt fünf 
Ausgaben pro Jahr umfassende RFG-Schriftenreihe ist grundsätzlich kostenfrei, jede 
Gemeinde bekommt ein Exemplar jeder Nummer gratis zugesandt. Wir freuen uns aber, 
wenn Sie die Arbeit und den Aufwand in Form einer kleinen Spende anerkennen. 

Herzlichen Dank! 
Vorwort 

 

Generalsekretär 
Dr. Robert Hink 

 Präsident 
Bgm. Helmut Mödlhammer 

 

Wien, August 2010 
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DEN WEG GEMEINSAM GEHEN . . . 
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit aller für E-Government relevanten Entschei-
dungsträgerinnen/Entscheidungsträger konnte in den letzten Jahren nachhaltig zu einer 
Konsolidierung der erreichten Strukturen und einer klaren Linie beitragen. Die bisherigen 
Erfolge bei der Umsetzung verwaltungsübergreifender E-Government-Lösungen sind 
das Ergebnis zahlreicher Arbeitsgruppen, die über die Grenzen einzelner Gebietskörper-
schaften hinweg an der Umsetzung der österreichischen E-Government Strategie arbei-
ten. In den letzten Jahren wurden ein solides Fundament mit zahlreichen Konzepten, 
Schnittstellendefinitionen, Vereinbarungen über Standards und Rahmenbedingungen 
festgelegt. Die permanente Weiterentwicklung zusätzlich notwendiger Komponenten wird 
va durch den technologieneutralen, modularen Ansatz unterstützt, den Österreich seit 
Beginn seiner E-Government-Bemühungen verfolgt – mit auch international beeindru-
ckenden Erfolgen.1) 

Jetzt gilt es die vorhandenen E-Government-Bausteine flächendeckend einzusetzen, um 
weiterhin im E-Government Spitzenfeld mitmischen zu können und den Verwaltungskun-
dinnen/Verwaltungskunden als serviceorientierter Dienstleister zu begegnen. Trotz stän-
diger Verbesserungen im Bereich der Infrastruktur und dem laufenden Ausbau elektroni-
scher Verwaltungsleistungen muss die Wahlfreiheit des Kommunikationskanals für Bür-
gerinnen/Bürger bestehen bleiben.  

Das 2008 eröffnete Servicezentrum HELP.gv.at2) ist ein Beispiel dafür, wie sich moderne 
Services mit dieser Wahlfreiheit verbinden lassen. Seit dem 26. 10. 2008 können alle In-
teressierte in der Wiener Hofburg erste Erfahrungen mit elektronischen Amtswegen 
sammeln. Dort kann man nicht nur im Internet kostenlos auf eine Vielzahl von Verwal-
tungsinformationen und -services zugreifen, die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter beraten 
auch persönlich zu aktuellen E-Government-Themen und informieren über die vielfälti-
gen Einsatzmöglichkeiten der Bürgerkarte. Der große Zuspruch dieses Modells könnte in 
Folge auch im kommunalen Bereich die Realisierung ähnlicher Projekte mit sich bringen. 

Unbestritten bleibt, dass Komfort und Sicherheit der Nutzerinnen/Nutzer im Mittelpunkt 
der weiteren Bemühungen stehen müssen. Die Grundlage dafür bildet die föderale Ko-
operation aller Verantwortlichen, die Bürgerkarte als vertrauenswürdiges Sicherheits- 
konzept und ein stabiler rechtlicher Rahmen. Zusätzlich müssen künftige Bemühungen 
auch Synergien mit dem privat(wirtschaftlich)en Bereich nutzen, um die Potentiale des  
E-Governments  auch für Gemeinden zu verwirklichen. 
Den Weg gemeinsam gehen . . . 

                       
1 Erstmals über messbare Erfolge freuen konnten sich die heimischen E-Government-Verantwortlichen im Jahr 2001. 

Wirklich Früchte getragen haben die vielfältigen Bemühungen ab 2006 mit dem erstmaligen Gewinn des EU-
Benchmarks der Europäischen Kommission (www.at.capgemini.com/studien_referenzen/studien/branchen/public_ 
services).  

2 www.bundeskanzleramt.at/site/6471/default.aspx  
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1. E-GOVERNMENT IN ÖSTERREICH 

1.1 E-Government-Strategie 

E-Government steht für einen modernen und innovativen Staat, in dem die Kommunika-
tion zwischen der Verwaltung und ihren Anspruchsgruppen einfacher, besser und 
schneller erfolgt. Dementsprechend umfasst E-Government die Gesamtheit aller elektro-
nischen Angebote der öffentlichen Verwaltung. Diese reichen von allgemeinen Informati-
onen auf der Gemeinde-Webseite über elektronisch bereitgestellte Formulare bis hin zu 
durchgängigen Online-Verfahren. 
1.  E-Government in Österreich 

Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) hat in den letzten 
Jahrzehnten unser gesellschaftliches Leben und das wirtschaftliche Handeln grundle-
gend verändert. Auch die öffentliche Verwaltung hat die Potenziale dieser neuen Tech- 
nologien für sich entdeckt und entschieden, den Einsatz neuer IKT zu forcieren, um Qua- 
lität und Effizienz des Verwaltungshandelns nachhaltig zu verbessern. Diese Bemühun- 
gen der österreichischen Verwaltung wurden bereits in den Jahren 2006 und 2007 mit  
dem Gewinn des europäischen E-Government Benchmarks im Bereich „Verfügbarkeit  
und Reifegrad öffentlicher Online-Services“ belohnt. Im Rahmen der 5. E-Government  
Ministerkonferenz (18. – 20. 11. 2009) wurde die aktuelle E-Government-EU-Rangliste  
präsentiert, in der Österreich seine Vorreiterrolle in diesem Bereich behaupten und den  
1. Platz im Bereich „Online-Verfügbarkeit“ erfolgreich verteidigen konnte. 

 

Abbildung 1:  Online Verfügbarkeit von E-Government  
Quelle:  Capgemini:  The User Challenge, Benchmarking The Supply Of Online Public Services, 
November 2009 
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Bei dem Benchmark wurden im Auftrag der Europäischen Kommission 10.000 öffentliche 
Webseiten durch das Beratungsunternehmen Cap Gemini untersucht. Grundlage für die 
Bewertung waren 20 Basisdienste, zwölf für Bürgerinnen/Bürger und acht für Unterneh-
men, die von der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten als E-Government-
Kernangebote festgelegt wurden.3) Österreich zählt auch bei den Lösungen im Bereich 
der elektronischen Identitäten („E-Identity“) zu den führenden europäischen Staaten. 
Diese Stellung konnte mit der in Malmö präsentierten Lösung für qualifizierte elektroni-
sche Signaturen mittels Mobiltelefon („Handysignatur“) unterstrichen werden. 

Ermöglicht wurden diese und viele weitere Erfolge va durch die konsequente Einbindung 
von allen relevanten Akteurinnen/Akteuren aus dem öffentlichen und dem privaten Sek-
tor, klare Grundsätze in der Zusammenarbeit und eine gemeinsam getragene Vision von 
Bund, Ländern, Städten und Gemeinden. So stammten acht der 260 Einreichungen zu 
den parallel zur Ministerkonferenz stattfindenden E-Government Awards4) aus Öster-
reich. Mit dem personalisierten E-Government-Portal MyHELP5), dem Beschaffungspor-
tal der Bundesbeschaffung GmbH6), dem Managementinformationssystem der österrei-
chischen Steuer- und Zollverwaltung (LoS7) des Bundesministeriums für Finanzen und 
einer IT-Anwendung für grenzüberschreitende Mahnverfahren, eingereicht durch das 
Bundesministerium für Justiz, schafften es gleich vier der acht heimischen Projekte unter 
die 52 Finalisten, die im Rahmen der Awards einer breiten Öffentlichkeit präsentiert wur-
den und die Vorreiterstellung Österreichs im europäischen E-Government eindrucksvoll 
unterstrichen. Die Einreichung des Bundesministeriums für Justiz landete mit dem Ge-
winn einer der vier Kategorien (Kategorie 1: E-Government zur Förderung des EU-
Binnenmarkts) einen prestigeträchtigen Erfolg. 

Um die ehrgeizigen E-Government-Zielsetzungen Österreichs auch weiterhin erfolgreich 
verfolgen zu können, sind gemeinsame Anstrengungen von Seiten der Verwaltung, Wirt-
schaft und Politik notwendig. 

Hinweis:  Die Potentiale von E-Government können nur dann ausgeschöpft wer-
den, wenn alle Beteiligten auf sämtlichen Interaktionsebenen in den Moderni-
sierungsprozess mit einbezogen und auch Synergien mit dem privaten Sektor 
ermöglicht und genutzt werden. 

1.2 Status quo in Österreich 
1.2  Status quo in Österreich 

Die kontinuierliche Erweiterung der elektronischen Verwaltungsservices führte in den 
letzten Jahren zu einem stetigen Anstieg in der E-Government-Nutzung. 2008 nahmen 
bereits 80% der österreichischen Unternehmen das elektronische Leistungsangebot der 
heimischen Verwaltung in Anspruch. Damit liegen die heimischen Unternehmerin-
nen/Unternehmer deutlich über dem europäischen Durchschnitt. 
                       
3 Weitere Informationen dazu finden Sie auf www.bka.gv.at/site/5247/default.aspx. 
4 www.epractice.eu/awards 
5 www.myhelp.gv.at 
6 www.bbg.gv.at/ 
7 www.bmf.gv.at/EGovernment/LoSLeistungsorienti_10577/_start.htm 
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Abbildung 2:  E-Government Nutzung durch Unternehmen (2008), Angaben in Prozent  
Quelle:  Eurostat:  Unternehmen, die das Internet in Zusammenhang mit der öffentlichen Verwal-
tung nutzen 

Ein klares Aufholpotenzial im „E-Government-Vorzeigeland“ Österreich zeigt sich jedoch 
bei der E-Government-Nutzung durch Privatpersonen. Nur etwas mehr als ein Drittel 
(39%) der Österreicherinnen/Österreicher führt Amtswege bislang online durch. In die-
sem Bereich hinkt die Nutzung der elektronischen Verwaltungsservices dem verfügbaren 
Angebot noch deutlich nach. 

Abbildung 3:  E-Government Nutzung durch Privatpersonen (2009), Angaben in %  
Quelle:  Eurostat:  Personen zwischen 16 und 74 Jahren, die das Internet in den letzten 
3 Monaten in Zusammenhang  mit der öffentlichen Verwaltung nutzten 
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Das Ansuchen um Wohnbauförderung, die elektronische Arbeitnehmerveranlagung und 
das Ansuchen um Studienbeihilfe stellen einen kurzen Auszug dessen dar, was für Bür-
gerinnen/Bürger bereits komfortabel auf digitalem Weg möglich ist. 
1.3  E-Government Kooperation und Zusammenarbeit 

1.3 E-Government Kooperation und Zusammenarbeit 

1.3.1 Plattform Digitales Österreich 

Die „Plattform Digitales Österreich“ (PDÖ) bildet seit 2005 das strategische Dach der 
Aktivitäten und Kooperationen im Bereich E-Government in Österreich. Die PDÖ, 
als wichtigstes Koordinations- und Strategiegremium für E-Government, setzt sich aus 
Vertreterinnen/Vertretern von Bund, Ländern, Gemeinde- und Städtebund, Wirtschafts-
kammer, Hauptverband der Sozialversicherungsträger und des Gremiums für freie Beru-
fe zusammen und wurde gegründet, um vorhandene Ressourcen effizient einzusetzen 
und Synergieeffekte zu erzielen. Die Führungsebene der Plattform setzt sich zusammen 
aus dem Vorsitzenden (CIO des Bundes), dem Leiter des Bereichs IKT-Strategie im 
Bundeskanzleramt und dem Sprecher der Plattform (Public Relations). 

 

Abbildung 4:  Koordination der österreichischen E-Government Vorhaben 

Unter der Bezeichnung „Plattform Digitales Österreich“ (PDÖ) laufen sämtliche  
E-Government-Projekte Österreichs zusammen. Hier werden die Agenden der „Koope- 
ration BLSG“ (ehemals „E-Cooperation-Board“) und jene des „IKT-Bund“ (ehemals „IKT-
Board“) koordiniert, um eine abgestimmte Umsetzung sicherzustellen und paralle- 
les Vorgehen zu vermeiden. Dazu zählen bspw auch E-Government-Projekte auf  
Gemeindeebene. Der österreichische Gemeindebund bietet mit der Intranetlösung  
kommunalnet.at  den zentralen Einstieg für beinahe alle österreichischen Gemeinden an. 
Und der Städtebund bündelt seine E-Government Aktivitäten unter dem Titel „E-Govern- 
ment Referenzstädte“ zu einer mehrjährigen Leitinitiative.8) 

                       
8 http://digitale.staedte.gv.at/ 
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E-Government Projekte, Strategien und Richtlinien werden in Österreich unter Einbin-
dung aller Gebietskörperschaften und in Kooperation mit der Wirtschaft gemeinsam ge-
plant, abgestimmt und umgesetzt. Diese partnerschaftliche Vorgehensweise ist eine  
der wesentlichsten Voraussetzungen für Österreichs Vorreiterrolle im internationalen  
E-Government-Vergleich. 

Um die heimische Rolle als E-Government-Vorzeigeland langfristig zu sichern, bedarf es 
jedoch auch weiterhin gemeinsamer Anstrengungen zum Ausbau des Angebots sowie 
zur Intensivierung der Nutzung. Im Rahmen der PDÖ wurde deshalb ein Leitbild mit einer  
gemeinsam getragenen Vision sowie daraus abgeleiteten Grundsätzen und konkreten 
Handlungsempfehlungen erarbeitet. 

Inhaltlich umfasst die beschlossene Zusammenarbeit folgende Eckpfeiler: 

► Gemeinsame Prioritätensetzung von Bund, Ländern und Gemeinden 

► Steigerung des Anwendernutzens 

► Förderung von Synergien mit anderen Bereichen 

► Ganzheitliche Betrachtung und Optimierung von E-Government-Prozessen 

Aktive Mitgestaltung nationaler und internationaler Rahmenbedingungen Für die Praxis 
bedeuten diese Zielvorgaben folgende Schwerpunktsetzung: 

► Verbreitung und Nutzung von E-Government-Services 

– nutzerfreundliche Gestaltung der Bürgerkartenanwendungen 

– informieren und Akzeptanz schaffen 

► Effizientere Nutzung vorhandener Daten (Register)  

► Verbreitung der elektronischen Zustellung 

Als eine der Hauptinformationsquellen für E-Government in Österreich dient 
www.digitales.oesterreich.gv.at. Auf dieser Webseite steht Interessierten ein umfassen-
des Informationsangebot zu allen relevanten E-Government Themen zur Verfügung. Ver-
tieft werden können diese Informationen auf dem BLSG-Server www.ref.gv.at, wo ein 
breites Spektrum detaillierter Informationen zu Veranstaltungen, Arbeitsgruppen und Er-
gebnissen (Spezifikationspapiere etc) der Kooperation BLSG zu finden ist. 

1.3.2 E-Government Innovationszentrum 

Parallel zur PDÖ wurde das E-Government Innovationszentrum (EGIZ)9) mit Sitz in Graz 
gegründet. Diese Initiative des Bundeskanzleramts und der Technischen Universität 
Graz unterstützt das BKA bei der Weiterentwicklung strategischer Zielsetzungen und 
forscht im Bereich technischer Innovationen. Inhaltliche Schwerpunkte des EGIZ sind 
neben der IT-Sicherheit va die Bereiche Weiterbildung und Information, strategische und 
technische Beratung der öffentlichen Verwaltung sowie Beteiligungen an internationalen 
Kooperationsprojekten. 

                       
9 www.egiz.gv.at/ 
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1.3.3 Donau-Universität Krems  

Das Zentrum für E-Government der Donau-Universität Krems kooperiert mit dem Bun-
deskanzleramt in den Bereichen E-Government, Weiterbildung, E-Democracy und Web 
2.0 in der Verwaltung seit 2006.10) Im Auftrag des Österreichischen Gemeindebundes 
wurde 2002 die erste Gemeindestudie zum Thema E-Government durchgeführt, welche 
die Basis für die Konzeption und Umsetzung von Kommunalnet im Jahr 2004 war. Darauf  
aufbauend wurde die Studie in Kooperation mit dem Bundeskanzleramt und der Statistik 
Austria 2008 wiederholt. 

                       
10 www.donau-uni.ac.at/egov  
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2. E-GOVERNMENT IN DEN GEMEINDEN 

2.1 Kommunale Rahmenbedingungen 

Die Einführung von E-Government ist eine multidimensionale Herausforderung, die 
rechtliche, organisatorische und technische Aspekte berücksichtigen muss. Dabei sind 
die Gemeinden oft auf bundesweite Grundlagen angewiesen, die nicht unmittelbar in  
ihrer Hand liegen. Dazu gehören neben der Verbreitung der Bürgerkarte va die Bundes- 
und Landesregister. Zu den Mängeln, die eine Gemeinde-Erhebung an der Donau-
Universität Krems dabei feststellte, gehören bspw  

► fehlerhafte Datenaltbestände, 

► diskrepante Vorgangsweisen verschiedener Verwaltungsstellen 

► oder auch fehlende zentrale Register, wie bspw das E-Personenstandsregister, 

► sowie die Integration von Staatsbürgerschafts- und Wahldaten. 

Neben den technischen und organisatorischen Potenzialen sind auch die transaktions-
basierten Register-Betreibermodelle zu überdenken. 

Aufgrund der begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen gestaltet sich die Um-
setzung der E-Government-Strategien schwierig für die Gemeinden. Zusätzlich ist der 
Nutzerkreis in den Kommunen von vornherein durch die geringe Einwohnerzahl be-
grenzt, wodurch sich hier keine Größeneffekte erzielen lassen, die prinzipiell essentiell 
wären für Kostensenkung und Effizienzsteigerung bei der erfolgreichen Einführung von 
technologischen Innovationen. In Österreich ist diese Herausforderung aufgrund der 
kleinstrukturierten Gemeindeebene besonders ausgeprägt: Die allermeisten Kommunen 
haben weniger als 10.000 Einwohnerinnen/Einwohner, nur zehn Städte mehr als 30.000. 

Anders als bei Anwendungen für Massenverfahren wie FinanzOnline, gibt es auf kom-
munaler Ebene keine „Killeranwendung“. Gerade in Kleingemeinden haben viele Verwal-
tungsverfahren keine ausreichende Frequenz, und dementsprechend auch nur wenige 
E-Government-Anwendungen eine hohe Nutzerzahl. Bei steigender “Total Cost per 
Transaction” würde massiver IT-Einsatz keine Einsparungen sondern Mehrausgaben 
verursachen. Insb amortisieren sich oftmals kostenintensive, technisch anspruchsvolle 
Insellösungen nicht. Lösungsansätze sind zentrale, standardisierte Lösungen auf Lan-
des- und Bundesebene und E-Government-Gemeindekooperationen, wie sie in den 
Bereichen der elektronischen Formulare oder elektronische Aktensysteme bereits zu 
finden sind. 
2.  E-Government in den Gemeinden 

2.2 Handlungsempfehlungen der Donau-Universität Krems 
für Gemeinden 

Im Auftrag von Bundeskanzleramt und Gemeindebund erhob die Donau-Universität 
2008/2009 den Status Quo des E-Governments in Österreichs Gemeinden. Die Vorgän-
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gerstudie aus 2002 diente als die Ausgangsbasis für den Vergleich. Auf Basis der Studie 
aus 2002 wurde kommunalnet.at gegründet, das mittlerweile für 1876 Gemeinden Servi-
ces und den Zugang zum Portalverbund bietet. Die hohe Beteiligung an der Umfrage 
2002 mit 41% der Gemeinden konnte 2008 auf 52,99% gesteigert werden. Insgesamt 
haben sich die kommunalen E-Government-Bemühungen und Angebote in den letzten 
Jahren (2002 – 2008) stark verbessert. Dennoch wurden bei der Gemeindestudie auch 
einige Verbesserungspotenziale festgestellt und daraus die folgenden Empfehlungen 
abgeleitet: 
2.2  Handlungsempfehlungen der Donau-Universität Krems 

2.2.1 Empfehlungen zur IT-Infrastruktur in den Gemeinden 

Mit der zunehmenden IKT-Ausstattung und Vernetzung verbesserte sich auch das  
Sicherheitsbewusstsein in vielen Teilbereichen wie Virenschutz und Firewalls, die bei- 
nahe flächendeckend eingesetzt werden. Allerdings führt beinahe die Hälfte der Gemein- 
den keine elektronischen Sicherungen durch. Hier mangelt es offensichtlich an Problem-
bewusstsein, denn mit der zunehmenden Digitalisierung der Gemeindeverwaltung po-
tenziert sich das bereits jetzt vorhandene Sicherheitsproblem: Ohne regelmäßige Daten-
sicherungen kann es zu einem Totalausfall kommen (auch wenn Dokumente „sicher-
heitshalber“ ausgedruckt aufbewahrt werden). Nur mit entsprechenden Konzepten und 
Praxis ist auch im Falle einer massiven Beeinträchtigung der elektronischen Infrastruktur 
zu gewährleisten, dass der Normalbetrieb rasch wiederhergestellt werden kann. 

Hinweis:  Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung wird eine fehlende oder 
auch fehlerhafte Datensicherung zu einem hohen Risikofaktor, der im Notfall 
bis zu einem Totalausfall in der Gemeinde führen kann. Um Informationssi-
cherheit zu gewährleisten, sollten Gemeindebedienstete verarbeitete Daten 
routinemäßig sichern. Dabei könnten auch Wiederherstellungsübungen zur 
Rettung von Daten durchgeführt werden, die (ähnlich Katastrophen- und Feuer- 
wehrübungen) den Ernstfall simulieren. Eine Variante wäre die Auslagerung 
an IT-Dienstleister, die aber der Studie nach zurzeit kein Thema ist, da 96,7% 
der Gemeinden die EDV als Kernbereich der Gemeinde definieren. 

 Die/der Bürgermeisterin/Bürgermeister trägt die Letztverantwortung für 
den Verlust von möglicherweise sensiblen personenbezogenen Daten. 

Als Grundlage für elektronische Verfahrensabwicklung, Informations- und Kommunikati-
onsangebote muss zuerst der Zugang zum Medium Internet gewährleistet sein. Auch der 
kostenfreie Online-Access für sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen ist dazu ein 
wesentlicher Beitrag, den bereits fast 70% der Gemeinden durch öffentliche Internet-
Zugangspunkte anbieten, bspw in Jugendzentren, Pensionistenheimen oder auch im 
Gemeindeamt, das als umfassendes Dienstleistungszentrum für die Einwohnerinnen/ 
Einwohner dient. 
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Tipp:  Der allgemeine Internetzugang als infrastrukturelle Basis ist unerlässlich 
für den sozialen und insb wirtschaftlichen Austausch und Erfolg der Kommu-
ne. Bieten Sie Ihren Gemeindebürgerinnen/Gemeindebürgern Free Access 
bzw WLAN Hot Spots an öffentlichen Orten wie der Bibliothek an.  

Die Internet-Anbindung ist zu vier Fünftel „breitbandig“ durchgeführt (dh mit einem höhe-
ren Geschwindigkeitspotential als ISDN). 1970 Gemeinden (83,7%) sind mittels DSL, 
WLAN oder Standleitung mit dem Internet verbunden. 

Hinweis:  Falls Ihre Gemeinde über keinen Breitbandzugang verfügen sollte, ver-
suchen sie diese für die Wirtschaft inzwischen lebensnotwendige Infrastruk-
tur-Lücke zu schließen. 

2.2.2 Empfehlungen zur Webseite, zu E-Services und E-Government-  
Elementen 

Gerade auf kommunaler Ebene ist der quantitative und va qualitative Unterschied zwi-
schen den jeweiligen Online-Angeboten evident. Die vordringliche Aufgabe ist zweifellos 
die Barrierefreiheit von Webseiten zu gewährleisten, sodass Angebote von allen Userin-
nen/Usern unabhängig von körperlichen oder technischen Möglichkeiten uneinge-
schränkt genutzt werden können. Bei den vorhandenen und zukünftigen Gemeinde-
Webseiten sind gleiche Zugangsmöglichkeiten für alle herzustellen. Nicht nur um dem 
Gesetz Genüge zu tun – jede nicht-barrierefreie Gemeindewebsite widerspricht § 1 
Abs 3 E-GovG – sondern auch aus sozialer Verpflichtung. Barrierefreie Webseiten erhö-
hen auch für alle anderen Nutzerinnen/Nutzer die Bedienbarkeit und Lesbarkeit der 
Webseiten.  

2008 waren bereits 52% der Webseiten barrierefrei und bis Ende 2009 sollten, falls die 
Pläne eingehalten werden, 80% barrierefrei sein. 7% der Gemeinden erklärten jedoch, 
auch zukünftig keine Änderungen zu planen. 

Hinweis:  In Zusammenarbeit mit Bund, Ländern, Gemeinde- und Städtebund so-
wie den kommunalen Softwareanbietern sollten sämtliche Webseiten im 
Sinne des § 1 Abs 3 E-GovG barrierefrei gestaltet sein!  

Auch bei der eindeutigen „gv.at“-Domain besteht weiterhin Handlungsbedarf, denn nur 
die Hälfte der Gemeinden ist derzeit unter einer eindeutigen .gv-Domain erreichbar. Es 
wurde zwar eine Steigerung von 6,2% (2002) auf derzeit 46% erreicht, aber bis 2010 
wollen nur 60% ihre unentgeltliche Gemeinde-Adresse in Anspruch nehmen. Die Gründe 
dafür gehen nicht eindeutig aus der Umfrage hervor, doch ist zu vermuten, dass vielen 
Gemeinden die damit verbundenen Vorteile noch unbekannt sind. Darüber hinaus sind in 
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einigen Fällen offizielle Gemeindeseiten kaum als solche auszumachen bzw von privat 
geführten (etwa eines Tourismusbetriebs) abzugrenzen. 

Tipp:  „gv.at“ Domain:  Die für alle österreichischen Gemeinden reservierte Web-
adresse „gemeindename.gv.at“ können Sie beim Bundeskanzleramt kosten-
frei aktivieren lassen. Dadurch wirkt Ihr Internetauftritt exklusiv, offiziell und ist 
leichter von privaten Webseiten unterscheidbar. Daneben können auch be-
reits eingeführte, gewöhnliche .at-Adressen parallel weitergeführt und Besu-
cherinnen/Besucher automatisch umgeleitet werden. 

Drei Viertel der Gemeinden offerieren ihren Bürgerinnen/Bürgern bereits elektronische 
Formulare, und insgesamt 92% planen noch 2010 Formulare anzubieten. Während 
HELP-Partnerschaft und Formularserver sowohl barrierefrei konzipiert sind als auch digi-
tale Signaturen unterstützen, fehlen diese Vorteile vielfach bei selbst erstellten E-Formu- 
laren. Aus der intensiven Nutzung von HELP-Formularen ist ersichtlich, dass im Informa-
tionsbereich und in der Kooperation zwischen HELP und Gemeinden große Fortschritte 
gemacht wurden. Besonders erfreulich ist das große Interesse an den neuen HELP-An- 
geboten wie Content-Syndizierung und Behördenverzeichnis. Mit wachsender Formular-
anzahl wird die Verlinkung zwischen den unterschiedlichen Webseiten zu einem kritischen  
Erfolgsfaktor für die Zufriedenheit der Bürgerinnen/Bürger. Diese erwarten sich funktio-
nierende Verbindungen, sowohl von HELP zur Gemeindewebsite als auch umgekehrt. 

Tipp:  Viele Gemeinden bieten schon sehr erfolgreich Formulare an – durch  
einfache Downloads, über eine kostenlose Partnerschaft mit HELP 
(www.help.gv.at/partner) oder Formularserver-Lösung wie amtsweg.gv.at. 
HELP-Partnergemeinden können unentgeltlich und unkompliziert das Online-
Formular-Basispaket über Ihre eigene Webseite anbieten, auch anlassbezo-
gen. ZB ist der einfache Online-Antrag auf Wahlkartenausstellung gerade für 
Gemeindebürgerinnen/Gemeindebürger attraktiv, die nicht zu den Amtszeiten 
vor Ort anwesend sind. 

Generell ist bei der weiteren Umsetzung von Online-Applikationen und Services eine 
gewisse Stagnation festzustellen, insofern die Hälfte der Gemeinden derzeit keine weite-
ren Online-Services plant. Besonders die kleineren Kommunen, deren Angebot ohnehin 
geringer ausfällt, sind weniger bereit neue Services einzuführen. Die größten Probleme 
dabei sind nach eigenen Angaben die fehlenden Personal- und Finanzressourcen – an-
gesichts des in der Studie aus 2008 festgestellten Personalabbaus von 13,4% seit 2002 
und der angespannten Gemeindebudgets wenig überraschend. 

Mit der geringeren Gemeindegröße sinkt naturgemäß auch die Nachfrage nach Online-
Services. Denn gerade in Kleingemeinden bevorzugen viele Verwaltungskundinnen/Ver- 
waltungskunden wegen der räumlichen Nähe und guten Erreichbarkeit des Gemeinde-
amtes den direkten Kontakt. Hier ist jedoch auf die Bedürfnisse individueller Zielgruppen 



 2.  E-Government in den Gemeinden 

 Schriftenreihe Recht & Finanzen für Gemeinden 16 

zu achten, bspw Pendlerinnen/Pendler, Eltern von Kleinkindern oder Bettlägerige, die 
zeitlich oder örtlich weniger flexibel sind und denen man eine Alternative zur Amtsstube 
bieten will. 

Eine bundesweite Lösung ermöglicht auch finanziell und personell eingeschränkten Ge-
meinden, die Bedürfnisse ihrer Mitglieder zu erfüllen und kostenlos von bereits 
eingeführten Entwicklungen zu profitieren. Der populäre Amtshelfer HELP zählt weltweit 
zu den ersten zentralen Portalen für Verwaltungsinformationen aus Bürgersicht; das 
ständig  
wachsende Angebot für die verschiedensten Lebenssituationen wird intensiv genutzt. 
Den (derzeit über 760) Partnerbehörden stellt www.help.gv.at/partner ein unentgeltliches 
Basispaket an Musterlösungen zur Verfügung, wie die wichtigsten Formulare, ein virtuel- 
les Postfach und gezielte Verlinkung auf die Gemeindewebseite (zB zur Kindergarten-
Anmeldung). Aus der Gemeindestudie ergibt sich, dass beinahe die Hälfte aller Kommu-
nen bereits kostenfreie HELP-Dienste anbietet und großes Interesse daran besteht, 
HELP-Partner zu werden bzw neue Dienste zu nutzen (bspw interessieren sich 61,4% 
für die HELP-Content-Syndizierung). 

Hinweis:  Gemeindeämter sind die wichtigsten Kontaktstellen zur Verwaltung. Zu-
sammen mit den Bezirkshauptmannschaften decken sie den Großteil der Ver-
fahren ab. In diesem Sinne sollten Gemeinden für ihre Bürgerinnen/Bürger, 
darunter womöglich Pendlerinnen/Pendler, auch E-Services anbieten.  

 Mit einer kostenlosen HELP-Partnerschaft (www.help.gv.at/partner) profitiert 
Ihre Gemeinde von einem bestens bekannten Angebot, das ständig im Sinne 
der Nutzerfreundlichkeit weiterentwickelt wird.  

 Eine andere Möglichkeit für Gemeinde(verbände) wäre, gemeinsame Online-
Transaktionen zu entwickeln und zu betreiben bzw die Weitergabe fertig ent-
wickelter Tools, die den einzelnen Kommunen für Ihre Webseite zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Die Bürgerkartenfunktion überrascht mit einem hohen Verbreitungsgrad – in zwei Drittel 
der Gemeinden (64%) sind Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit Bürgerkarten ausgestattet – 
sowie beinahe 100% Bekanntheit. 2002 war die Bürgerkartenfunktion den befragten 
Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertretern noch weitgehend unbekannt. Diese Steige-
rung ist auch auf die intensiven Informations- und Schulungsangebote zurückzuführen. 
Der wesentliche Erfolgsfaktor dürfte die praktische Notwendigkeit sein, bspw als Zu-
gangssystem zu Anwendungen wie dem Elektronischen Kriminalpolizeilichen Informati-
onssystem (EKIS). 

Tipp:  Aufbauend auf der internen Verbreitung könnten ihre Mitarbeiterinnen/Mit- 
arbeiter die Bürgerkartenfunktion auch den Bürgerinnen/Bürgern näher 
bringen. Als „Registration Officers“ (ROs) ausgebildete Gemeindebedienstete 
können die eCard von Bürgerinnen/Bürgern freischalten.  
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Die Amtssignatur wird derzeit erst von 4,8% der Gemeinden genutzt und nur 19% planen 
ihren Einsatz bis Ende 2010. Ausfertigungen in elektronischer Form müssen ab dem 
1. 1. 2011 mit Amtssignatur signiert werden (§ 18 Abs 4 AVG). Für die notwendige Um-
stellung bei den Behörden wurde dazu eine Übergangsfrist bis zum 31. 12. 2010 vorge-
sehen (§ 82 a AVG). Angesichts der rechtlichen Lage und der Anforderungen einer elekt-
ronischen Zustellung besteht in diesem Bereich ein hoher Handlungsbedarf. Bei den 
kleineren Gemeinden relativiert sich dieser Befund insofern, als Bescheide voraussicht-
lich auch zukünftig von der/dem Bürgermeisterin/Bürgermeister händisch abgezeichnet 
oder von ihrer oder seiner Kanzlei beglaubigt werden. Der Einsatz der  Amtssignatur 
macht aber bei den sonstigen Erledigungen, die überwiegend via E-Mail abgewickelt 
werden, auch für kleinere Gemeinden Sinn. 

Achtung:  Ab 1. 1. 2011 müssen Ausfertigungen in Form von elektronischen Do-
kumenten mit der Amtssignatur elektronisch signiert werden! 

Die hohe E-Mail-Akzeptanz (rund 84% bei der Gemeindestudie) vom Verfahrensanstoß 
über die Kommunikation bis zur Erledigung ist ein erfreuliches Ergebnis. Dadurch kön-
nen die bereits bestehenden hohen Einsparungen im Portobereich abgesichert oder 
auch weiter gesteigert werden. 

Hingegen ist die (nachweisliche) elektronische Zustellung nur den wenigsten Gemeinden 
ein Begriff und sogar von diesen ist ihre Einführung derzeit nicht geplant. Dabei würden 
mehr als 60% der Österreicherinnen/Österreicher eine elektronische Zustellung von Be-
scheiden dem Postweg vorziehen.11) Und für die Verwaltung wären durch eine integrierte 
E-Zustellung bedeutende Vorteile zu generieren, wie Arbeitserleichterung und Kosten-
senkungen. Dafür muss die Zustellung allerdings als integraler Abschluss einer elektro-
nischen Prozesskette fungieren, die durch entsprechende Fachanwendungen und Adap-
tionen im Vorfeld unterstützt wird, um Medienbrüche zu vermeiden. Hierzu wären leistba-
re, praktikable Lösungen der kommunalen Softwareanbieter gefragt. 

Hinweis:  Mit der Integration der E-Zustellung in die kommunale Software können 
interne  Arbeitsabläufe beschleunigt werden und finanzielle Vorteile durch den 
Wegfall der RSa und RSb Gebühren generiert werden. Speziell Gemeinde-
bürgerinnen/Gemeindebürger in Pendlergemeinden werden die elektronische 
Zustellung schätzen, da sie sich damit den Weg zum Postamt ersparen. Um 
das Potenzial der Elektronischen Zustellung nutzen zu können, benötigen 
Verwaltungskundinnen/Verwaltungskunden eine aktivierte Bürgerkarte (siehe 
Kapitel 3.5.). 

                       
11 FESSEL-GfK Institut: E-Government-Umfrage 2007 
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2.3 Handlungsempfehlungen für Bund und Länder 

Aus der E-Government-Studie ergeben sich Rückschlüsse auf das Stimmungsbild in den 
Kommunen. Bei der Untersuchung 2008/09 wurden die Gemeindevertreterinnen/Ge- 
meindevertreter um Ihre Einschätzung der österreichischen E-Government-Lage und 
Verbesserungsideen gebeten. 
2.3  Handlungsempfehlungen für Bund und Länder 

Bei den Befragten besteht ein weitverbreiteter Wunsch nach mehr Government-to-
Government-Kommunikation durch das längst etablierte Medium E-Mail; einige Gemein-
den möchten sogar ausschließlich elektronisch mit Bund und Land kommunizieren. Da-
bei diagnostizieren die Gemeindevertreter Defizite in der internen Kommunikation und 
bei Transaktionen zwischen Kommunen, Ländern, Ministerien und weiteren Behörden. 

Hinweis:  Im Einklang mit modernen Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft 
sollte auch innerhalb der Verwaltung die interne E-Kommunikation gefördert 
werden. Mittelfristiges Ziel sollte die ausschließlich elektronische Kommunika-
tion zwischen den Gemeinden und anderen Bundes- bzw Landesbehörden 
über eine zentrale Lösung sein, die über PVP12) allen zur Verfügung gestellt 
wird. 

Generell stehen die Gemeinden zentralen Lösungen überaus aufgeschlossen gegen-
über. Das zeigt sich deutlich im Wunsch nach bundesweiten Registerlösungen oder Meta- 
Portalen. Weitere Beispiele willkommener zentraler Services sind HELP-Dienste wie 
Content-Syndizierung und Organisationsverzeichnis. Entscheidend für die Gemeindemi-
tarbeiterinnen/Gemeindemitarbeiter ist, dass der Funktionalität und Benutzbarkeit ein 
hoher Stellenwert eingeräumt wird, wobei derzeit noch einige Schwächen festzustellen 
sind. 

Hinweis: Um den deutlichen Bestrebungen und Wünschen der Gemeinden in 
Richtung Konsolidierung und Integration gerecht zu werden, sollte die Zu-
sammenarbeit in Bund, Ländern, Städten und Gemeinden weiter ausgebaut 
und intensiviert werden, mit dem Fokus auf Usability interner Anwendun-
gen. Offensichtlich bestehen große Verbesserungspotenziale im Schnittstel-
lendesign zu Fremdanwendungen, in der Ausfallsicherheit sowie der sinnvol-
len Unterstützung in Prozessabläufen; außerdem in der Benutzeranzeige, in-
tuitiven Menüführung und Farbgebung.  

                       
12 Der Portalverbund ist eine Zusammenschaltung von Sicherheitsportalen, um eine dezentrale Benutzer- und Rechte-

verwaltung zu ermöglichen. Dabei übertragt ein Anwendungsverantwortlicher die Authentifizierung, Autorisierung und 
die Verwaltung der Verrechnungsdaten für Benutzer einer Teilnehmerorganisation. Ein Benutzer aus der Teilneh-
merorganisation braucht dadurch nur mehr an einem Portal – seinem Stammportal – registriert und verwaltet werden 
und kann mit seiner Anmeldung auch auf Anwendungen anderer Portale im Verbund zugreifen. 
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Die wichtigste Forderung an bestehende IT-Anwendungen ist nach Auskunft der Ge-
meindemitarbeiterinnen/Gemeindemitarbeiter, die Datenqualität zu verbessern und un-
nötigen Mehraufwand bei Eingaben zu vermeiden.  

Die am häufigsten genannten Berichtspflichten gegenüber dem Bund werden bereits  
elektronisch durchgeführt (Zentrales Melderegister, Gebäude- und Wohnungsregister, 
Agrarmeldungen und Finanzbereich), außerdem die Zentrale Wählerevidenz, die aller-
dings ein Softwareprodukt darstellt und keine Bundesanwendung. 

Auf Länderebene finden sich im Bereich der Meldepflichten und der internen Verfahrens-
kommunikation zwischen Gemeinde und Land noch hohe Einsparungspotenziale. Mit  
einer elektronischen Erfassung wären die nach gesetzlichen Vorgaben von den Gemein-
den zu liefernden Daten noch schneller verfügbar, inhaltlich exakter und zur automati-
sierten Weiterverarbeitung geeignet. 

Hinweis:  Jedenfalls sollten zukünftig von den Bundes- und Landesverantwortli-
chen die kommunalen Bedürfnisse und Erfahrungen für die weitere Planung 
und gemeinsame Entwicklung von landesweiten und interkommunalen Lö-
sungen stärker berücksichtigt werden, damit tragfähige Lösungen mit beider-
seitigen Vorteilen geschaffen werden und die E-Government Akzeptanz durch 
die Gemeinden gewährleistet ist. Keinesfalls sollte eine bloß einseitige Verla-
gerung der Datenerfassung von den Ländern zu den Gemeinden erfolgen. 

Wie die Gemeindestudie feststellen musste, hat sich das Stimmungsbild bezüglich der 
Arbeitserleichterung durch IT-Einsatz in den vergangen Jahren (2002 – 2009) um 15% 
doch deutlich verschlechtert. Hauptursache dafür ist die verpflichtende Verwendung von 
Registern mit schlechter Usability, fehlerhaften Datenbeständen, mangelnder Stabilität 
und fehlendem sichtbaren Nutzen, bspw ist vielen Gemeindebediensteten die Sinnhaf-
tigkeit und der Mehrwert des Gebäude- und Wohnungsregisters immer noch unklar. 

Hier ist durch Bund und Land vorrangig bei den Anwendungen anzusetzen und die Har-
monisierung und Vernetzung der Register weiter voranzutreiben, um die Datenqualität zu 
verbessern und Bearbeitungszeiten auf Gemeindeebene zu verkürzen. Eine wesentliche 
Erleichterung für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter wäre die Möglichkeit, in Registern auch 
Statusabfragen durchführen zu können, nach Kriterien wie „ist in der Gemeinde gemel-
det“ oder „besitzt die österreichische Staatsbürgerschaft“. Dies würde schnellere Erledi-
gungen ermöglichen, da nicht alle weiteren Daten gelesen werden müssten. 

Außerdem sollten festgestellte Wissensdefizite, etwa bei der Bedeutung von Registern 
und Anwendungen, behoben werden, was die Weiterführung und Intensivierung der 
maßgeschneiderten Schulungsmaßnahmen erfordert. Auch eine größere Spezialisierung 
durch Gemeindekooperationen, verbunden mit entsprechend eingesetztem Wissensma-
nagement, könnte zu einer positiven Einstellung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter beitra-
gen und die sinnvolle Umsetzung von E-Government-Lösungen fördern. 
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Hinweis:  Zukünftige Bundes- und Landes-Anwendungen sollten eine hohe Usabi-
lity bieten, sich bei der Erstellung am Nutzen der Gemeinden orientieren und 
eine hohe Stabilität erreichen. Bei neuen Anwendungen – insb das in Pla-
nung befindliche Zentrale Personenstandsregister – ist va auch der Aufwand 
auf kommunaler Ebene zu berücksichtigen. 

 Nur IKT mit überzeugender Benutzerfreundlichkeit, dauerhafter Effizienzstei-
gerung und Arbeitserleichterungen, wie bspw automatisierte Statusabfragen 
in Registern, kann das Stimmungsbild in den Gemeinden verbessern.  

 Darüber hinaus kann aktuelle Weiterbildung, wie sie etwa vom BKA 
unentgeltlich angeboten wird, die Personalkompetenz steigern, aber gerade 
auch das Gesamtkonzept und Zusammenhänge vermitteln. 
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3. VOM E-FORMULAR ZUM E-BESCHEID 

 
3.  Vom E-Formular zum E-Bescheid 

3.1 Der Amtsweg im Internet 

E-Government umfasst weit mehr als den Einsatz von Computern und Druckern in den 
Ämtern. Sinngemäß steht der Begriff für „Regieren/Verwalten unterstützt durch moderne 
Informations- und Kommunikationstechnologien“. Ziel ist es, Arbeitsabläufe und Prozes-
se im Bereich der Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb und zwischen 
staatlichen Institutionen sowie zwischen der Verwaltung und den Bürgerinnen/Bürgern 
bzw den Unternehmen durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechno-
logien zu vereinfachen. 

Man unterscheidet dabei folgende Interaktionsebenen: 

► Information: Bereitstellung von Informationen, bspw über den Internetauftritt einer 
Gemeinde. 

► Kommunikation: Möglichkeiten zum Austausch und interaktiven Abruf von Informa-
tionen, etwa in Form von Anfragen und Antworten per E-Mail. 

► Transaktion: Eigentliche Durchführung von Amtsgeschäften via Internet, bspw durch 
Übermittlung eines elektronisch signierten Antrags und elektronischer Zustellung eines 
Bescheides. 

Basis des elektronischen Amtsweges ist das „Online-Verfahren“, das das Leben vieler 
Bürgerinnen/Bürger bereits vereinfacht hat bzw weiter vereinfachen könnte. Ideal- 
typischerweise gelangen die Bürgerinnen/Bürger über den Internetauftritt ihrer Gemeinde 
zu den gewünschten Informationen, füllen notwendige Formulare gleich online aus und 
retournieren diese auf elektronischem Weg rasch und sicher an Ihre Behörde. Wo erfor-
derlich, können die Formulare direkt elektronisch signiert bzw allfällige Gebühren auf  
elektronischem Wege bezahlt werden. Die elektronische Zustellung der behördlichen Er-
ledigung bildet den Abschluss des Online-Verfahrens. 
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Benutzertests haben gezeigt, dass Bürgerinnen/Bürger wesentlich weniger Schwierigkei-
ten bei der Durchführung von Online-Verfahren haben als man angenommen hatte. Die 
Durchführung kann bequem von zu Hause und ohne Rücksicht auf Öffnungszeiten erfol-
gen. Wartezeiten bzw langes Anstehen werden vermieden. Ebenso wichtig ist die Entlas-
tung der Verwaltungsmitarbeiterinnen/Verwaltungsmitarbeiter durch die sinnvolle Integra-
tion von E-Government-Anwendungen. Frei werdende Ressourcen könnten diesbezüg-
lich mehr Spielraum für den persönlichen Kontakt mit den Bürgerinnen/Bürgern ihrer 
Gemeinde bedeuten. 

Hinweis:  E-Government ist eine Chance, das Service für Bürgerinnen/Bürger und 
Wirtschaft zu verbessern und Verwaltungsmitarbeiterinnen/Verwaltungsmit- 
arbeiter von Routinetätigkeiten zu befreien. 

Keinesfalls soll der Online-Kanal das traditionelle Amt ersetzen. Für all jene, die den per-
sönlichen Kontakt mit Behördenvertretern bevorzugen oder Probleme im Umgang mit 
den neuen Medien haben, muss es weiterhin möglich sein, mit einem Anliegen persön-
lich beim Amt vorbeizukommen. 
3.2  Internetauftritt 
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3.2 Internetauftritt 

Die Webseite gehört heute zum fixen Bestandteil beinahe jeder Gemeine, nur 7 % der 
Gemeinden verfügen über noch keinen Internetauftritt. Bürgernähe, Tourismusförderung 
oder Gewerbeansiedlung sind Schlagworte, die für Gemeindeverwaltungen va eines be-
deuten: viel Öffentlichkeitsarbeit. Die Internetseite einer Gemeinde mit einer Fülle an In-
formationen, Formularen und durchgängigen Online-Verfahren gehört zunehmend zum 
Standard, der von der Bevölkerung sowie von Seiten der Wirtschaftstreibenden erwartet 
wird. Das in der Studie am häufigsten genannte Online-Service ist der Veranstaltungska-
lender, gefolgt vom lokalen Wetter und dem Stadtplan. Angebote mit aktiver Beteiligung 
durch die Verwaltung, wie politische Diskussionsforen oder Wikis werden hingegen kaum 
angeboten. Erfolgreiche Onlineservices werden dann akzeptiert, frequentiert und weiter-
empfohlen, wenn sie das Leben der Bürgerinnen/Bürger direkt betreffen, und zwar mög-
lichst tagesaktuell. 

Zu den Vorteilen eines Internetauftritts der Gemeinde gehören:  

► Unabhängigkeit für die Bürgerinnen/Bürger von Amts-Öffnungszeiten; 

► Die Möglichkeit, Erledigungen elektronisch abzuwickeln; 

► Entlastung von Personalressourcen – mehr Zeit für persönliche Kontakte bzw indivi-
duelle Beratungen; 

► Kostengünstige Verbreitung von Inhalten und Services; 

► Präsenz in der Öffentlichkeit; 

► Synergien mit anderen Bereichen durch Zusatzservices (zB für Urlaubsgäste). 
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3.2.1 Domain Policy – Der Cyberspace für die öffentliche Verwaltung 

Die Registrierung einer „.gv.at“-Domain13) erleichtert die Integration in den österreichwei-
ten Suchraum der Behörden-Seiten. Rund die Hälfte aller Gemeinden ist bereits unter 
dieser Domain erreichbar und weitere 15% der Gemeinden planen bis Ende 2011 eine 
„.gv.at“-Adresse einzurichten. 

Hinweis:  Der symbolische Namensraum der öffentlichen Verwaltung im Internet 
soll va Vertrauen schaffen, da die „.gv.at“-Adressen ausschließlich an Einhei-
ten der öffentlichen Verwaltung vergeben werden. 

Betrachterinnen/Betrachter können sich also darauf verlassen, dass es sich bei derarti-
gen Internetseiten im Wesentlichen um behördliche Informationen oder Dienstleistungen 
handelt.  

Neben der Vertrauensfunktion bieten die „.gv.at“-Domains einen effektiven Schutz vor 
Domaingrabbing14), da sie nur von Einheiten des Bundes sowie Verwaltungsorganen der 
Länder, Städte und Gemeinden registriert werden können. Ihre Vergabe erfolgt durch 
das Bundeskanzleramt und ist für Behörden kostenlos.  

Die technische Administration wird vom Magistrat Wien durchgeführt. Antragsformulare 
sowie weitere hilfreiche Informationen zur Anmeldung finden Sie unter www.wien.gv.at/ 
ma14/netzwerkdienste/gv-at-domaintemplate.html.  

Eine Änderung Ihrer bislang verwendeten Internetadresse ist dabei nicht notwendig, da 
von dieser problemlos auf die „.gv.at“-Domain umgeleitet werden kann. 

3.2.2 Barrierefreier Zugang 

Hinweis:  Eine der wesentlichsten Vorraussetzungen für ein zeitgerechtes Infor-
mations- und Leistungsangebots ist die Barrierefreiheit öffentlicher Internet-
auftritte 

Das Informationszeitalter birgt die Gefahr des „Digital Divide“, dh dass sozial benachtei-
ligte Personen und Menschen mit besonderen Bedürfnissen von den neuen Medien und 
Technologien ausgeschlossen werden. Um diese digitale Spaltung zu verhindern, wur-
den einige Maßnahmen definiert, die allen Bürgerinnen/Bürgern den barrierefreien Zu-
gang zu Online-Services und Webinhalten ermöglichen sollen. Dazu gehört die Umset-
zung konkreter Richtlinien und Standards durch die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union.  

                       
13 www.digitales.oesterreich.gv.at/site/5578/default.aspx 
14 Mittels Domaingrabbing versuchen Dritte durch Registrierung der Internetadresse, bei einer Abtretung der Domain 

Gewinn zu machen. 
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Den österreichischen Rechtsrahmen für barrierefreie Webangebote bilden neben dem 
Artikel 7 der Bundesverfassung (Gleichheitsgrundsatz), das Bundes-Behindertengleich- 
stellungsgesetz (BGStG) und der § 1 Abs 3 E-GovG. Darin ist die Verpflichtung veran-
kert, behördliche Internetauftritte barrierefrei zu gestalten. Trotzdem gibt es nach wie vor 
Verwaltungsbereiche, wo diesbezüglich noch Handlungsbedarf besteht. Im kommunalen 
Bereich wurde dies bereits zu großen Teilen umgesetzt: 52 % haben bei der Gemeinde-
umfrage angegeben, ihre Webseite sei bereits barrierefrei und weitere 28% planen eine 
barrierefreie Umsetzung. 

Es ist keinesfalls nur ein Selbstzweck, sich bei der Umsetzung von E-Government-
Angeboten an internationalen Standards wie den Richtlinien der Web Accessibility Initia-
tive (WAI)15) zu orientieren. In erster Linie sollte es bei der Webseite Ihrer Gemeinde 
darum gehen, ein Angebot zur Verfügung zu stellen, das von allen Menschen in gleicher 
Weise rasch und komfortabel genutzt werden kann. Verständliche Texte, skalierbare 
Schriftgrößen, strukturierte Inhalte oder Kurzbeschreibungen für Grafiken, die bei Bedarf 
von einem Screenreader16) vorgelesen werden können, sind nur einige der möglichen 
Hilfestellungen auf dem Weg zu mehr Barrierefreiheit. Va Menschen mit Behinderung 
oder älteren Personen sollen elektronische Amtsgeschäfte durch verständliche, einfach 
zu bedienende Services erleichtert werden.  

Europaweit leben ca 25 Millionen Internetuserinnen/Internetuser, die kognitive Behinde-
rungen, motorische Einschränkungen oder Hör- bzw Sehschwächen aufweisen. Für viele 
Migrantinnen/Migranten ist ihre neue Landessprache eine Zweit- bzw Fremdsprache. Va 
gehen aktuelle Prognosen davon aus, dass bis 2020 rund ein Viertel der europäischen 
Bevölkerung über 65 Jahre alt sein wird und dann mit altersbedingten Beeinträchtigun-
gen leben muss. Auf den zweiten Blick zeigt sich also, dass die „Minderheit“, die vielfach 
mit Barrieren zu kämpfen hat, erstaunlich personenstark ist. Zusätzlich nutzen noch 5 bis 
10% der Bevölkerung mobile Endgeräte oder alternative Betriebsysteme und Browser 
um die Gemeindesite zu betrachten. 

Hinweis:  Ein beachtlicher Teil der Bevölkerung hat noch immer mit erheblichen 
Hürden bei der Nutzung des elektronischen Informationsangebots österreichi-
scher Behörden zu kämpfen. 

Webangebote müssen ohne Erschwernis und grundsätzlich ohne Hilfe anderer allgemein 
nutzbar sein, um als barrierefrei zu gelten. Menschen mit besonderen Bedürfnissen stel-
len dabei an die IKT auch besondere Anforderungen. Die Vielfalt an möglichen Beein-
trächtigungen führt dazu, dass sehr unterschiedliche Aspekte in die Gestaltung von Web-
inhalten mit einbezogen werden müssen. Welche Kriterien genau zu erfüllen sind, um ein 
optimal nutzbares Webangebot umzusetzen, ist maßgeblich von den angebotenen Inhal-

                       
15 Die WAI publiziert insb die „Web Content Accessibility Guidelines“ (www.w3.org/WAI/WCAG1AAA-Conformance). 
16 Screenreader sind Softwareprodukte, die Informationen per Sprachausgabe wiedergeben. 
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ten, dem Zweck der Internetseite und den Zielgruppen abhängig, die der Anbieter an-
sprechen will. 

Übrigens verursacht ein barrierefreier Internetauftritt nicht zwangsläufig höhere Kosten. 
Durch den Verzicht auf graphische Gestaltungselemente wie zB Animationen können 
barrierefreie Designs auch kostengünstiger ausfallen. Zudem kann in den meisten Fällen 
der laufende Administrations- und Supportaufwand nachhaltig gesenkt werden. 

Tipp:  Im Fall der Einführung bzw Erneuerung einer kommunalen Webseite ist die 
Berücksichtigung der Barrierefreiheit dringend anzuraten! 

Außerdem muss barrierefreies Design keineswegs langweilig sein, denn es schließt gra-
phische, akustische und dekorative Elemente nicht aus. Das beweist bspw die Plattform 
HELP als eine gelungene Verknüpfung von Barrierefreiheit und optisch ansprechendem 
Design. 

Hinweis:  Von den zumeist notwendigen Verbesserungen an Struktur, Benutzer-
führung und Informationsklarheit profitieren nicht nur Menschen mit Beein-
trächtigungen, sondern alle Userinnen/User und nicht zuletzt die Behörden 
selbst. Zusätzlich zur optimalen Zugänglichkeit (Accessibility) und Benutzbar-
keit (Usability) wird ein Internetauftritt, der den gültigen WAI-Standards ent-
spricht, von Suchmaschinen wie Google besser indexiert, höher gelistet und 
schneller gefunden als Webseiten, die diesen Kriterien nicht entsprechen.  

Im Hinblick auf die Entwicklungen im Mobilfunksektor bieten ausschließlich mittels Tasta-
tur navigierbare Internetseiten den Vorteil, dass sie auf unterschiedlichsten Endgeräten, 
wie Smartphones oder PDA, komfortabel genutzt werden können. Doch ihr wohl wich-
tigster Vorteil liegt in den deutlich verringerten Ladezeiten. Denn ein gut strukturierter In-
ternetauftritt reduziert die Datengröße, was va für Benutzerinnen/Benutzer mit langsamer 
Internetanbindung eine große Hürde beseitigt. 

Bereits einfache Optimierungsmaßnahmen können die Zugänglichkeit von Internetange-
boten für alle Zielgruppen schnell und effektiv verbessern; bspw führen eine konsistent 
gehaltene Seitenstruktur, die Anordnung von Seitenelementen (Menü, Inhaltsbereich, 
Zusatzbereiche), flexible Schriftgrößen und  

ausreichende Kontraste bei der Farbgestaltung von Internetseiten bereits zu erheblichen 
Verbesserungen für alle Userinnen/User, im Besonderen für Personen mit Sehbehinde-
rungen. 

Klar strukturierte Informationen in deutlicher Sprache und eine übersichtliche Gliederung 
(zB durch Überschriften, Absätze oder Aufzählungen) bedeuten eine Verbesserung für 
alle Nutzerinnen/Nutzer, besonders für Menschen mit kognitiven Einschränkungen wie 
zB Legasthenie. 
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Komfortable Navigation per Tastatur oder skalierbare Schaltflächen bzw Navigations-
elemente verbessert generell die Nutzbarkeit und vereinfacht insb die Nutzung für Per-
sonen mit motorischen Einschränkungen bzw mit Mobilitätsbehinderungen. 

Informationen in klarer Sprache und der Verzicht auf zu viele Fremdwörter bzw Anglizis-
men ist für Menschen in fortgeschrittenem Lebensalter bzw Personen mit nicht deutscher 
Muttersprache eine einfache Hilfestellung. 

Achtung: Ab 1. 1. 2008 müssen laut § 1 Abs 3 E-GovG behördliche Internetauftrit-
te barrierefrei zugänglich sein. Das heißt, sie müssen auch von Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen ohne größere Hürden abrufbar und zu verwenden 
sein.  

3.3 Elektronisches Anbringen 

 

Prinzipiell können Gemeindebürgerinnen/Gemeindebürger für ihre Anliegen jede techni-
sche Form nutzen, die von der Gemeinde angeboten wird. Sind bspw E-Mail-Adressen 
der Gemeindebediensteten bekannt, können diese für alle Eingaben verwendet werden.  

Aufgrund der Spam- und Virenproblematik, die in den letzten Jahren immer stärker zu-
genommen hat, und auch wegen der Vertretungsfrage im Fall von persönlichen E-Mail-
Adressen der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, hat der Gesetzgeber den Behörden ermög-
licht, die Kommunikationskanäle einzuschränken. Bspw kann die Gemeinde veröffentli-
chen, dass Anbringen nur unter der Mail-Adresse „office@gemeindename.gv.at“ rechts-
wirksam möglich sind. 
3.3  Elektronisches Anbringen 

Hinweis:  § 13 Abs 2 AVG sieht vor, dass schriftliche Anbringen der Behörde in 
jeder technischen Form übermittelt werden können. Eingaben an vorhandene 
E-Mail-Adressen der Gemeinde sind daher grundsätzlich zulässig. Die Be-
hörden haben aber auch die Möglichkeit, für den elektronischen Verkehr mit 
Bürgerinnen/Bürgern besondere Übermittlungsformen vorzusehen (zB Web-
formulare). Etwaige technische oder organisatorische Voraussetzungen bzw 
Beschränkungen des elektronischen Verkehrs zwischen der Behörde und den 
Beteiligten sind im Internet bekanntzumachen. 



3.4  Elektronische Formulare  

Schriftenreihe Recht & Finanzen für Gemeinden  27

Der Behörde steht es demnach frei, den E-Mail-Verkehr für Anbringen auf einzelne  
E-Mail-Adressen einzuschränken oder auch ganz auszuschließen, sofern eine entspre-
chende Alternative vorgesehen ist, wie der Einsatz von Webformularen. 
3.4  Elektronische Formulare 

3.4 Elektronische Formulare 

Eine erfreuliche Entwicklung ist auch im Bereich der E-Government-Formulare fest- 
zustellen. Bereits zwei Drittel aller Gemeinden bieten ihren Bürgerinnen/Bürgern elektro- 
nische Formulare an, die teilweise bereits vollständig digital ausgefüllt, signiert und an 
die zuständige Stelle versendet werden können. Durch das Vermeiden von Medienbrü-
chen profitieren alle Beteiligten: Das mehrfache Erfassen von Daten entfällt, die Verfah-
renskosten und der Bearbeitungsaufwand können reduziert werden. Gleichzeitig werden 
unnötige Fehlerquellen ausgeschlossen und die Datenqualität nachhaltig verbessert.  

Um Formulare anbieten zu können, die für jedermann verständlich, übersichtlich und in-
tuitiv befüllbar sind, wurde 2002 eine BLSG-Arbeitsgruppe mit der Erarbeitung von Ges-
taltungsregeln für standardisierte Internet-Formulare befasst. In dieser Arbeitsgruppe 
wurden die Grundlagen und Rahmenbedingungen für den Aufbau eines Online-
Formulars, die inhaltlichen Bestandteile und die grafische Umsetzung erarbeitet. Die 
daraus resultierende Empfehlung, der Styleguide für E-Government-Formulare, soll 
Behörden dabei unterstützen, ihre Internet-Formulare möglichst nutzerfreundlich zu ges-
talten. Gemeinden sollten deshalb diese Hilfestellung nutzen und ihre Internet-Formulare 
an den gemeinsam erarbeiteten Kriterien des Styleguides ausrichten – sofern nicht eine 
andere Gestaltungsform gesetzlich vorgeschrieben ist. Das einheitliche Erscheinungsbild 
der digitalen Verwaltung hilft den Bürgerinnen/Bürgern, sich rasch zurechtzufinden und 
Vertrauen in das elektronische Leistungsangebot der Kommunen aufzubauen. 

 

Abbildung 5:  Styleguide am Beispiel „Formular-Kopfzeile“ 
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3.5  Mit der Bürgerkarte zum elektronischen Ausweis 

3.5 Mit der Bürgerkarte zum elektronischen Ausweis 

Um digitale Amtswege sicher und nachvollziehbar durchführen zu können, müssen Äm-
ter die Identität der/des Antragsstellerin/Antragstellers zweifelsfrei feststellen können. 
Dazu bedarf es eines elektronischen Werkzeugs, das Bürgerinnen/Bürger sowie Unter-
nehmerinnen/Unternehmer eindeutig ausweist. Dieser elektronische Ausweis ist die 
„Bürgerkarte“ (www.buergerkarte.at). 

Der Begriff „Bürgerkarte“ bezeichnet ein Identitätsmanagementkonzept, das es ermög-
licht, elektronische Amtswege für Verwaltungskundinnen/Verwaltungskunden sicher und 
einfach zu gestalten. Als elektronischer Ausweis im Internet erlaubt die Bürgerkarte eine 
eindeutige Identifizierung und Authentifizierung, wodurch bestimmte elektronische Ver-
fahren überhaupt erst möglich werden.  

Herzstück des Bürgerkartenkonzepts ist die „elektronische Signatur“. Wie auch in der 
Papierwelt benötigen viele elektronische Ansuchen die Unterschrift die/der Antragsstelle-
rin/Antragstellers. Zu diesem Zweck wurde mit der Bürgerkarte eine ausreichend sichere 
und dennoch leicht zu bedienende Möglichkeit geschaffen, um Dokumente elektronisch 
zu signieren (www.buergerkarte.at/de/pdf-signieren/info.html). 

 
Abbildung 6:  Visualisierung einer elektronischen Signatur 

Bei der kostenfreien Aktivierung der Bürgerkartenfunktion, bspw auf der eCard der/des 
Bürgerin/Bürgers, werden zwei Zertifikate und die sog Personenbindung auf das Trä-
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germedium aufgebracht. Die Personenbindung verknüpft dabei das Trägermedium 
(Smartcard17) mit der Person und ermöglicht somit deren spätere Identifizierung. Die Au-
thentifizierungs- bzw Signaturzertifikate dienen der Verschlüsselung bzw dem Signieren 
von Daten und Dokumenten.  

Die Verwendung der Bürgerkarte bedeutet also: 

► Der sichere elektronische Nachweis der Identität kann das persönliche Erscheinen in 
einer Behördendienststelle ersetzen.  

► Mit Hilfe der elektronischen Signatur ist es problemlos möglich, auf elektronischem 
Weg eine Willenserklärung abzugeben, deren Authentizität zweifelsfrei nachgeprüft wer-
den kann. 

Hinweis:  Die Anforderung im E-Government-Gesetz (E-GovG), wonach die Bür-
gerkarte eine qualifizierte elektronische Signatur beinhaltet (§ 2 Z 10 E-GovG), 
stellt sicher, dass die Bürgerkartenfunktion – und mit ihr die elektronische 
Signatur als gleichwertiges Pendant zur eigenhändigen Unterschrift – auch in 
der Privatwirtschaft uneingeschränkt Verwendung finden kann. 

Mit dem Inkrafttreten eines umfangreichen Novellenpakets am 1. 1. 2008 wurde der 
Rechtsrahmen für E-Government wesentlich vereinfacht und an die Erkenntnisse aus 
der Umsetzung und Vollziehung seit 2004 angepasst: 

Eine wesentliche Verbesserung für Behörden bedeutet die Erweiterung des „Signator“-
Begriffs (§ 2 Z 3 SigG). Während das Signaturgesetz früher nur natürliche Personen als 
mögliche Signatoren vorsah, brachte die aktuelle Regelung wichtige Vereinfachungen, 
da der Begriff nun auch juristische Personen und sonstige rechtsfähige Einrichtungen 
umfasst.18) Weitreichende Erleichterungen wurden damit insb für den Bereich der Amts-
signatur (nach §§ 19 und 20 E-GovG) sowie der Justizsignatur realisiert (siehe Kapi-
tel 3.9.). 
3.6  Praxisrelevanz digitaler Signaturen 

3.6 Praxisrelevanz digitaler Signaturen 

Mit der Bürgerkarte wurde ein einfach zu bedienendes, kostenloses Werkzeug geschaf-
fen, um Dokumente und Verträge mit nur zwei Mausklicks rechtswirksam zu unterschrei-
ben. Schnell und sicher ist es bereits heute möglich, PDF-Dokumente mit einer Signatur 
zu versehen, die der manuellen Unterschrift rechtlich gleichgestellt ist. Die Echtheit der 
Unterschrift sowie die Unverfälschtheit der übermittelten Daten können dabei jederzeit 
von der/dem Empfängerin/Empfänger überprüft werden.19) 

                       
17 Smartcards sind spezielle Plastikkarten mit eingebautem integriertem Schaltkreis (Chip), der eine Hardware-Logik, 

Speicher oder auch einen Mikroprozessor enthält. (zB eCard) 
18 Das gilt freilich nicht für den Bereich der qualifizierten Signaturen, die – als gleichwertiges Pendant zur eigenhändi-

gen Unterschrift – einer natürlichen Person zugeordnet sein müssen.  
19 www.buergerkarte.at/de/pdf-signieren/index.html 
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Hinweis:  Die qualifizierte Signatur erfüllt grundsätzlich die rechtlichen Anforde-
rungen einer eigenhändigen Unterschrift, darunter Schriftlichkeit, wodurch die 
Bürgerkarte ein gleichwertiges Pendant darstellt und auch in der Privatwirt-
schaft uneingeschränkte Verwendung finden kann.  

Zu den wesentlichsten Einsatzmöglichkeiten der digitalen Signatur zählen  

► elektronische Behördenwege,  

► rechtsgültige Unterschrift von Verträgen, 

► öffentliche Auftragsvergaben,  

► elektronische Vollmachten, 

► Internet-Banking20) 

► „E-Billing“ dh elektronische Rechnungslegung  

► Verschlüsselung vertraulicher Dokumente uvm. 

Die Serviceseite zur Bürgerkarte21) enthält in übersichtlicher Form einfach verständliche 
Informationen zur Bürgerkarte und ihren Anwendungsmöglichkeiten. Weiters wurde ein 
Online-Forum eingerichtet, wo nicht nur konkrete Fragen beantwortet, sondern auch  
einer breiten Öffentlichkeit hilfreiche Informationen zugänglich gemacht werden. Auf der 
Webseite gibt es auch die Möglichkeit, PDF-Dokumente mittels Bürgerkarte zu signieren 
bzw signierte PDF-Dokumente zu prüfen.22) 
3.7  Vertretung durch eine/einen Organwalterin/Organwalter 

3.7 Vertretung durch eine/einen Organwalterin/Organwalter 

Tipp:  Nach § 5 Abs 3 E-GovG besteht die Möglichkeit, dass Behörden Organ- 
walterinnen/Organwalter einsetzen, die für Bürgerinnen/Bürger auf deren 
Wunsch hin in bürgerkartentauglichen Verfahren handeln können. 

Die Verfahrenshandlung wird dabei mit Hilfe der Bürgerkarte der/des sog Organwalterin/ 
Organwalters gesetzt, auf der die Vertretungsberechtigung aufgetragen wird. Eine/ein 
Organwalterin/Organwalter kann den Bürgerinnen/Bürgern prinzipiell in sämtlichen bür-
gerkartentauglichen Verfahren helfen; unabhängig von der örtlichen und sachlichen Zu-
ständigkeit derjenigen Behörde, die ihn einsetzt. 

Die Bürgerinnen/Bürger könnten so auf Ihrem Gemeindeamt auch Verfahren anderer 
Gebietskörperschaften schnell und sicher abwickeln, während sie von einer/einem ver-
trauten, lokalen Ansprechpartnerin/Ansprechpartner unterstützt werden. Die/der Organ-
walterin/Organwalter ersetzt hier nicht die zuständige Behörde sondern ist lediglich „Mitt-

                       
20 http://help.gv.at/Content.Node/172/Seite.1720930.html#banking 
21 www.buergerkarte.at 
22 https://www.buergerkarte.at/signature-verification 
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ler“, weshalb er auch keine inhaltlichen Auskünfte erteilen kann, die außerhalb seines 
Zuständigkeitsbereichs liegen.  

Lokale Services genießen nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert und großes Ver-
trauen in der Bevölkerung. Die bereits vorhandenen Anlaufstellen auf Gemeindeebene 
bilden eine sehr gute Basis für den Einsatz von Organwalterinnen/Organwaltern. Außer-
dem könnten Sie das Leistungsangebot Ihrer Gemeinde so um ein wertvolles Service 
erweitern. Ein kompetentes und umfassendes Vor-Ort-Service entspricht nicht nur einem 
ganzheitlichen E-Government-Ansatz, sondern wird auch dem Ruf nach mehr Bürgerori-
entierung und Servicequalität gerecht.  

Überdies kann die/der Organwalterin/Organwalter eine mögliche Maßnahme gegen die 
Digitale Spaltung darstellen. So können auch wenig internetaffine Personen schrittweise 
die bürgerkartentauglichen Verfahren kennenlernen, jederzeit auf Hilfestellungen zu-
rückgreifen und Vertrauen in das elektronische Serviceangebot der öffentlichen Verwal-
tung aufbauen. Sobald der Umgang mit E-Government-Anwendungen keine Hürde mehr 
darstellt, können die betroffenen Personen ihre Amtswege selbständig von zu Hause aus 
durchführen und so Verwaltungsmitarbeiterinnen/Verwaltungsmitarbeiter von Routine-
aufgaben entlasten. 

Falls auch Sie Ihren Gemeindebürgerinnen/Gemeindebürgern die Möglichkeit bieten 
möchten, mit Hilfe einer/eines Organwalterin/Organwalters das Informationsangebot der 
heimischen Behörden schrittweise kennenzulernen und Amtswege rasch und sicher 
durchzuführen, unterstützt sie das Bundeskanzleramt gerne bei der Umsetzung der dafür 
notwendigen Schritte. Dazu richten Sie bitte Ihre Anfrage an die E-Mail-Adresse: 
i11@bka.gv.at. 

 
3.8  Elektronische Bezahlung 

3.8 Elektronische Bezahlung 

Die elektronische Rechnungslegung gewinnt für Behörden und Unternehmen immer 
mehr an Bedeutung. Jedoch was bedeutet „E-Billing“ für die/den einzelne/einzelnen Bür-
gerin/Bürger? Nachdem das gesuchte Formular online ausgefüllt, signiert und elek- 
tronisch an eine Behörde versandt wurde, können allfällige Gebühren sicher über  
E-Banking bezahlt werden; Öffnungszeiten von Banken oder Ämtern spielen dabei keine 
Rolle mehr. Dieses einfache Verfahren bringt in erster Linie für Unternehmen gewichtige 
Vorteile.  
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Behörden ersparen sich durch E-Billing aufwendige Clearing-Prozesse im Back-Office-
Bereich. Langwieriges Suchen nach Erlagscheinen oder mühsame Zuordnungen von 
Zahlungsbestätigungen können durch die automatisierte Abwicklung vermieden werden. 

 
3.10  Der elektronische Akt (ELAK) 

3.9 Interne Bearbeitung 

Die öffentliche Verwaltung verfolgt mit ihrer E-Government-Strategie ehrgeizige Ziele. 
Dementsprechend soll der Einsatz von IKT nachhaltig gefördert werden, da diese Tech-
nologien als entscheidend für Innovation und Beschäftigung gelten.  

Um die Stellung Österreich als wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort langfristig wei-
terzuentwickeln, ist es erforderlich, den Aufbau der notwendigen Infrastruktur voranzu-
treiben und die konsequente Nutzung der neuen Möglichkeiten sicherzustellen.  

Die öffentliche Verwaltung hat diesbezüglich eine Vorreiterrolle im gesamteuropäischen 
Raum übernommen und wichtige Akzente gesetzt. Die Reorganisation zahlreicher inter-
ner Prozesse auf Basis moderner IT und die Einführung des ELAK bzw von SAP in der 
Haushalts- und Personalverwaltung zählen diesbezüglich zu den prominentesten Bei-
spielen. Der Einsatz moderner Technologien soll va zu effizienteren Prozessabläufen 
und einer Entlastung der Verwaltungsbediensteten führen sowie zugleich einen mög-
lichst hohen Bürgernutzen ermöglichen. 

3.10  Der elektronische Akt (ELAK) 

Ein wesentlicher Baustein bei der E-Government-Umsetzung, va hinsichtlich der Abwick-
lung interner Prozesse in Verwaltungsorganisationen, ist der elektronische Akt. Die Ver-
wendung von Papierdokumenten im internen Verwaltungsablauf sollte so weit wie mög-
lich vermieden werden und der ELAK längerfristig den Papierakt ersetzen, denn dadurch 
können elektronische Anbringen auf Basis standardisierter Online-Formulare automati-
siert verarbeitet werden.  

Das System einer elektronischen Aktenführung bedingt gewisse Kriterien, nach denen 
das Anlegen, die Führung sowie schließlich die Archivierung der Akten durchgeführt 
werden. Dazu gehört die vollständige Digitalisierung: Die Aufzeichnungen über Ge-
schäftsfälle sollen nur im ELAK-System erfolgen. So sieht etwa die (aufgrund § 12 Bun-
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desministeriengesetz 1986) erlassene Büroordnung 2004 vor, dass grundsätzlich alle 
Aufzeichnungen zu Geschäftsfällen, insb Geschäftsstücke, Erledigungen, Formulare so-
wie sämtliche zugehörige Grunddaten und Beilagen vom Registrieren bis zum Ablegen 
im ELAK-System zu führen sind. 

Wesentlich ist bei der Einführung eines ELAK-Systems, auch die rechtliche Anordnung 
darüber zu treffen, dass der ELAK dann „das Original“ darstellt. Andernfalls würde der 
elektronische Akt lediglich parallel zum Papier-Originalakt existieren, was nicht zu den 
erwünschten positiven Effekten führen würde. Bei dieser Anordnung handelt es sich um 
eine organisationsrechtliche Festlegung, die von den jeweiligen Gebietskörperschaften 
selbst vorzunehmen ist. Die Entscheidung, wie die Aktenführung organisatorisch gestal-
tet ist und was wie zum Akt zu nehmen ist, obliegt der Behörde aufgrund ihrer Organisa-
tionsgewalt selbst. Dementsprechend gibt es auch interne Büroordnungen, wie etwa für 
den Bund die Büroordnung der Bundesregierung aufgrund § 12 BMG.  

Die Behörde hat freilich zu entscheiden und festzulegen, welche Dokumente intern für  
ihre Entscheidungsfindung in welcher Form zum Akt zu nehmen sind. Dabei muss be-
wusst sein, dass gescannte Papierdokumente eine Kopie darstellen und keinesfalls dann 
gegenüber Dritten (außerhalb einer Aktenvorlage) wieder zum Original werden (eine 
gescannte Geburtsurkunde wird durch den ELAK nicht wieder zum Original). Während 
also der Akt als solcher rein elektronisch sein kann, weil dies die Behörde so festgelegt 
hat (einschließlich des Scannens und möglicherweise Vernichtens des „Papier-Ein- 
gangsstücks“), kann es erforderlich sein, Papieroriginale außerhalb einer „Aktenvorlage“ 
auch an Dritte weiterzureichen. Für diesen Fall müssen diese Papieroriginale wohl be-
hördenintern aufbewahrt werden. Dieses Erfordernis ist von der jeweiligen Behörde 
selbst zu beurteilen und festzulegen. 

Die Verwaltungsverfahrensgesetze sowie das E-GovG knüpfen sodann an die zuvor ge-
troffene organisationsrechtliche Festlegung an, so zB das AVG in § 16 Abs 2 und § 17 
Abs 1 und das E-GovG in § 2 Z 1 und 5. 

Hinweis:  Von den Behörden/Gebietskörperschaften ist zunächst die organisati-
onsrechtliche Festlegung vorzunehmen, ob und in welcher Form die Akten-
führung auf eine elektronische umgestellt wird. Die Verfahrensgesetze geben 
den Rechtsrahmen dafür, dass die Verwaltungsverfahrensvorschriften (wie zB 
zur Aktenvorlage) auch mit dem „ELAK“ zulässig und möglich sind.  

3.10.1  Intentionen 

Die Ziele bei der Einführung des Elektronischen Aktes sind: 

► diesen als Original zu definieren, 

► Verwaltungsprozesse innerhalb von Verwaltungseinheiten bzw -organisationen elekt-
ronisch ablaufen zu lassen, 

► die Durchlaufzeit von Prozessen zu optimieren sowie 

► eine höhere Fehlerresistenz zu erreichen. 
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Darüber hinaus ist die Absicht einer flächendeckenden Umsetzung im gesamten Behör-
denbereich maßgeblich. Falls bestimmte Prozesse nicht über das ELAK-System abgewi-
ckelt werden sollen, müssen diese Ausnahmen genau definiert werden. Sonderregelun-
gen sind denkbar, wenn es sich um höchst sensible Verfahrensbereiche handelt, wo 
aufgrund des besonderen Datenschutzinteresses die Aktenführung im allgemeinen Sys-
tem nicht anzuraten ist. Auch bestimmte Informationstypen sind aus praktischen oder 
rechtlichen Gründen schwer als digitales Original zu führen. Dazu zählen Sonderformate 
wie Pläne, physische Gegenstände als Aktenbestandteil (zB Materialproben) oder be-
stimmte Verträge. 

3.10.2  Nutzen für die Verwaltung 

Durch die Verfügbarkeit von Daten und Inhalten können innerhalb der Behörden große 
Synergieeffekte und Einsparungspotenziale genutzt werden. Die elektronische Verwal-
tung ist ja dem Grundsatz der Transparenz verpflichtet; mit dem ELAK erfüllt sie das 
Prinzip der Nachvollziehbarkeit, da jede Veränderung durch eine Versionierung regist-
riert wird. Aktenverlauf und Genehmigungsaktionen werden genau festgehalten, wodurch 
ein leicht nachvollziehender und kontrollierbarer Geschäftsablauf ermöglicht wird. 

Da verschiedene Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeiter gleichzeitig im Besitz des Origi-
nalaktes sein können, entsteht eine parallele Arbeitstruktur, wodurch die Arbeitsabläufe 
wesentlich beschleunigt werden können. Voraussetzung für diese Temposteigerung ist, 
dass zuvor mögliche Vereinfachungen in die Modellierung des ELAK-Systems eingeflos-
sen sind.  

Verwaltungsintern können Arbeitsschritte reduziert und somit Kosten und Zeit gespart 
werden, insb bei der vereinfachten Bearbeitung und Übermittlung von Daten in behör-
denübergreifenden Geschäftsfällen. Für das Controlling und die Revision sowie das Be-
schwerdenmanagement ist die Revisionssicherheit von Geschäftsfall und Ablage ge- 
geben. 

Ein nicht zu unterschätzender Zeitfaktor ist bspw die Manipulation mit der Papierablage 
sowie die Suche nach abgelegten Briefen, Plänen oder Dokumenten. Oft sind Dokumen-
te noch nicht abgeschlossener Verfahren in unterschiedlichen Ordnern archiviert. Insb 
die Suche nach älteren Akten kann aufgrund der fehlenden Kapazitäten bei der Archivie-
rung mühsam werden. Im Bereich der Recherche bietet das elektronische Aktenmana-
gement beträchtliche Vorteile, ebenso bei der Archivierung von Massendaten (zB Be-
scheidduplikate). 

Hinweis:  Der ELAK gilt als Instrument der Prozessinnovation, denn derzeit ist die 
Aktenverfolgung oft zeitaufwändig bzw das Feststellen des aktuellen Verfah-
rensstands mit umfangreichen Ermittlungen verbunden. Das ELAK-System 
ermöglicht den Berechtigten, einen Akt über Schlagwörter oder Volltext aufzu-
finden, unabhängig davon, in welchem Stadium sich das Verfahren gerade 
befindet. Durch die Vernetzung mit den jeweiligen Fachanwendungen können 
verfahrensrelevante Daten (zB der/des Antragstellerin/Antragstellers) per 
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Knopfdruck in den elektronischen Akt übernommen werden. Für die Sach-
bearbeiterinnen/Sachbearbeiter bedeutet dies ein Mehr an Komfort und Zeit-
ersparnis. 

3.10.3  Nutzen für die Unternehmen und Bürgerinnen/Bürger 

Für die Kundinnen/Kunden ergeben sich Verbesserungen in der Kommunikation mit der 
Verwaltung: Straffere Prozesse und parallele Abläufe ermöglichen schnellere Erledigun-
gen von Eingaben. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der Verwaltung jederzeit Aus-
kunft zu geben, da die Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeiter einen direkten Zugriff auf die 
Akten haben und effizientere Recherche betreiben können. Bei entsprechender Infra-
struktur kann der Zugriff unabhängig von Ort und Zeit durch berechtigte Benutzerin-
nen/Benutzer erfolgen. Erledigungen wie Bescheide können den Userinnen/Usern elekt-
ronisch zugestellt werden. Diese profitieren von der erhöhten Transparenz und Schnel-
ligkeit innerhalb der Verwaltung. 

Hinweis:  Ziel ist es, für Bürgerinnen/Bürger sowie für Unternehmen eine raschere 
Abwicklung von Verfahren und damit ein Mehr an Kundenservice zu errei-
chen. 

Wer auf elektronischem Weg Anträge einbringt, erwartet, dass diese beschleunigt bear-
beitet und nicht stattdessen auf Papier abgelegt werden. Doch die schnelle Erledigung 
ist nur möglich, wenn die Leistungserstellung ohne Medienbrüche realisierbar ist. Dann 
können Liegezeiten minimiert werden und relevante Verfahrensbeschleunigungen erzielt. 
Daher ist die Integration des ELAK in vorhandene Applikationen (wie Fachanwendun-
gen) anzustreben. 

3.10.4  Die Implementierung des ELAK 

Im Sinne eines Change-Managements müssen bei der ELAK-Einführung die Geschäfts-
prozesse analysiert, optimiert und zum Teil neu gestaltet werden. 

Hinweis:  Ein Beispiel für neue Ansätze in der Verfahrensabwicklung ist der Ein-
satz von Online-Formularen, die in eine Gemeinde-Webseite eingebettet sind. 
Dabei löst die/der Userin/User nach dem Ausfüllen eines elektronischen For-
mulars einen Verwaltungsprozess aus, bei dem ihre bzw seine Antragsdaten 
an die/den zuständige/n Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter weitergeleitet wer-
den. 

Die Vorteile dieser Innovation sind der Wegfall von Erfassungsarbeiten, die Beschleuni-
gung der Zuweisung des Geschäftsfalles zur/zum zuständigen Sachbearbeiterin/Sach- 
bearbeiter sowie das Einbringen der Antragsdaten in einem definierten Workflow. 
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3.10.5  Erfolgsfaktoren für die Einführung 

Bei der Auswahl des Software-Produkts für die eigene Gemeinde ist eine genaue Ausei-
nandersetzung mit den Anforderungen des Verwaltungsbereiches sowie den Schnittstel-
len zu anderen Bereichen erforderlich. Denn die Einführung eines ELAK-Systems ist  
eine große Herausforderung für jede Organisation. Erfolgsfaktoren sind eine optimale 
Kooperation von Softwarefirma und Behörde sowie ein breiter Konsens hinsichtlich der 
ELAK-Einführung innerhalb der Verwaltung. 

Hinweis:  Empfehlenswert ist die Zusammenstellung einer internen Projektgruppe, 
die aus Vertreterinnen/Vertreter der einzelnen Abteilungen rekrutiert wird. 
Entscheidungsträgerinnen/Entscheidungsträger müssen sich außerdem mit 
der Frage befassen, welche Form der Aktengliederung in der Gemeinde ein-
gesetzt werden soll. Aus der konkreten Organisation heraus zu beurteilen ist 
auch die Entscheidung über zentrales oder dezentrales Scannen. 

Die Einführung der elektronischen Aktenverarbeitung wird wesentlich zur Verkürzung der 
Antragsbearbeitung beitragen. Die Ablöse der traditionellen papierorientierten Aktenver-
arbeitung wird damit unbedingt erforderlich. 
3.11  Die Amtssignatur 

3.11  Die Amtssignatur 

Die Amtssignatur ist die Signatur einer Behörde. Sie wird auf Bescheide und andere 
Ausfertigungen der Behörde aufgebracht und macht damit kenntlich, dass es sich um ein 
amtliches Schriftstück handelt. Dies wird durch ein spezielles Attribut (den „Object Identi-
fier“ der Behörde) ausgedrückt und durch die Bildmarke sowie einen Hinweis, dass das 
Dokument amtssigniert wurde, visualisiert.23) 

Die Amtssignatur gewährleistet daher 

► die Erkennbarkeit der Herkunft des Dokuments von einer Behörde und 

► die Prüfbarkeit des Dokuments 

Achtung:  Im Zuge der letzten Novellierung des AVG wurde normiert, dass Aus- 
fertigungen in elektronischer Form zwingend eine Amtssignatur benötigen 
(§ 18 Abs 4 AVG). Für die notwendige Umstellung bei den Behörden wurde 
dazu eine Übergangsfrist bis zum 31. 12. 2010 vorgesehen (§ 82 a AVG).  

Aufgrund von in der Praxis aufgetretenen Verständnisproblemen sowie zur Vermeidung 
technischer Umsetzungshürden wurden die Bestimmungen zur Amtssignatur bei der No-
vellierung des E-GovG wesentlich vereinfacht. 

Darzustellen ist die Amtssignatur durch eine Bildmarke und den Hinweis, dass das Do-
kument amtssigniert wurde. Für die Bildmarke gilt die gesetzliche Anforderung, dass  
diese von der Behörde im Internet gesichert (zB auf einer Webseite mit https-Zugang) zu 

                       
23 www.digitales.oesterreich.gv.at/site/5318/default.aspx 
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veröffentlichen ist. Ihre optische Gestaltung obliegt jedoch der Behörde. Weiters sind von 
der Behörde die Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und Hinweise zur 
Rückführung oder Verifizierung bereitzustellen.  

Die Verifizierung wurde nachträglich eingeführt, um besonders Gemeinden mit eher 
schwächer ausgeprägter IT-Infrastruktur die technische Umsetzung zu erleichtern. Verifi-
zierbar ist das Dokument bspw durch Abrufbarkeit aus einem elektronischen Bescheid-
archiv oder durch Angabe einer Kontaktadresse, bei der Auskunft über die Echtheit des 
Dokuments erteilt werden kann. 

Hinweis:  Eine wesentliche Besonderheit der Amtssignatur ist die Beweiskraft von 
Ausdrucken (§ 20 E-GovG). Ein auf Papier ausgedrucktes Dokument einer 
Behörde – das in elektronischer Form mit einer Amtssignatur versehen wur- 
de – hat die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde gemäß § 292 Zivilpro-
zessordnung.  

Ausfertigungen in schriftlicher (nicht-elektronischer) Form müssen ab dem 1. 1. 2011 
entweder die Unterschrift der/des Genehmigenden bzw die Beglaubigung durch die 
Kanzlei enthalten, oder auf einem elektronischen Dokument basieren, das amtssigniert 
wurde. Für die „internen Erledigungen“ reicht ein Verfahren zum Nachweis der Identität 
des Amtsorgans und der Authentizität der internen Erledigung aus. Eine Amtssignatur ist 
hier zwar möglich, aber nicht mehr zwingend erforderlich.  

Damit wurde vom Gesetzgeber eine klare Vorgabe an die Verwaltung gegeben, nämlich 
die der umfassenden Verwendung von Amtssignaturen. Die Amtssignatur ist gemäß § 19 
E-GovG zumindest eine fortgeschrittene elektronische Signatur (dh nicht zwingend an 
eine natürliche Person gebunden) und kann softwarebasiert ausgelöst werden. Eine 
physische Signaturkarte ist dafür nicht notwendig. 

 
Abbildung 7:  Amtssignatur 
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3.12  Elektronische Zustellung 

Als ein weiterer wesentlicher Bestandteil der serviceorientierten Verwaltung ermöglicht 
die E-Zustellung für Privatpersonen und Unternehmen den zeitsparenden, komfortablen 
Zugriff auf zugestellte Dokumente. Aber auch Behörden könnten zukünftig von effiziente-
ren Abläufen und sinkenden Kosten profitieren. 

Ein wesentliches Ziel der Zustellung über einen elektronischen Zustelldienst24) liegt dar-
in, dass Bürgerinnen/Bürger nur einen elektronischen Postkasten haben müssen, in dem 
sie sämtliche Zustellstücke in Empfang nehmen können. Damit wird der für die Benutze-
rinnen/Benutzer oft unüberschaubaren digitalen Nachrichtenflut entgegengewirkt. Der 
Gesetzgeber hat diese Intention deutlich im Zustellgesetz verankert, wonach Zustellun-
gen über ein behördeneigenes elektronisches Kommunikationssystem (zB „Postfächer“ 
in Systemen nach dem Muster der Databox von FinanzOnline25) seit 2009 grundsätzlich 
nur mehr dann vorgenommen werden dürfen, wenn die/der Empfängerin/Empfänger 
nicht über die elektronische Zustellung erreichbar ist. Durch diese Anpassung des ZustG 
(§ 37 Abs 2) wurde sichergestellt, dass Verwaltungskundinnen/Verwaltungskunden in  
einem digitalen Postkasten (analog zur Papierwelt) sämtliche Zustellstücke in Empfang 
nehmen können. 
3.12  Elektronische Zustellung 

Ein weiterer Vorteil der E-Zustellung über einen elektronischen Zustelldienst für die/den 
Absenderin/Absender liegt in der Nachweislichkeit. Ein bedeutender Teil der behördli-
chen Kommunikation verlangt nämlich die nachweisliche Übergabe an die/den Empfän-
gerin/Empfänger. Dies geschieht bei der herkömmlichen Zustellung mittels RSa- oder 
RSb-Brief, indem sich die/der Empfängerin/Empfänger bei der Entgegennahme gegen-
über der/dem Zustellerin/Zusteller oder am Postamt ausweist und den sog Rückschein 
eigenhändig unterschreibt. Diese Empfangsbestätigung wird in weiterer Folge an die/den 
Absenderin/Absender rückübermittelt. Die nachweisliche elektronische Zustellung erfor-
dert ebenfalls hinreichende Sicherheit und Vertraulichkeit, somit eine eindeutige Identifi-
kation und Authentifizierung der/des Empfängerin/Empfängers. Diese Kriterien wer-
den mit der Bürgerkarte erfüllt. Bei der nachweisbaren E-Übergabe unterschreibt die/ 
der Empfängerin/Empfänger mit der qualifizierten elektronischen Signatur ihrer bzw sei-
                       
24 Eine Liste aktiver Zustelldienste finden Sie unter www.bka.gv.at/zustelldienste. 
25 https://finanzonline.bmf.gv.at/ 



3.12  Elektronische Zustellung  

Schriftenreihe Recht & Finanzen für Gemeinden  39

ner Bürgerkarte auch den elektronischen „Rückschein“, der wiederum der Behörde rück-
übermittelt wird. 

Durch diese verlässliche Nachweisbarkeit unterscheidet sich die Zustellung über einen 
elektronischen Zustelldienst von einem konventionellen E-Mail, bei dem der persönliche 
Empfang einer Nachricht in aller Regel kaum nachweisbar ist. Zudem besteht die Mög-
lichkeit, dass Zustelldienste auch nicht-behördliche Dokumente nachweislich elektro-
nisch versenden, wovon in den nächsten Jahren mehr und mehr privatwirtschaftliche Un-
ternehmen profitieren könnten. 

Dennoch werden behördliche RSa- oder RSb-Briefe in den meisten Fällen nach wie vor 
per Post zugestellt. Wird die/der Empfängerin/Empfänger nicht angetroffen, muss diese/r 
anschließend auf das Postamt, um sich dort das Schriftstück gegen Vorlage eines Aus-
weises abzuholen. Für Bürgerinnen/Bürger und Unternehmen bedeutet die elektronische 
Zustellung eine Alternative zu dieser zeit- und kostenintensiven Prozedur. Die einmalige, 
kostenfreie Registrierung mit der Bürgerkarte bei einem elektronischen Zustelldienst ge-
nügt, um fortan behördliche Schriftstücke, unabhängig von Ort und Zeit, online empfan-
gen zu können. Ist ein neues Schriftstück im E-Postfach (eines zugelassenen elektroni-
schen Zustelldiensts) eingelangt, wird man davon unverzüglich per E-Mail informiert.  

Für Behörden liegt der Hauptvorteil gegenüber dem klassischen Postweg klar bei den 
niedrigeren Kosten. Derzeit beläuft sich der finanzielle Aufwand für eine E-Zustellung 
über einen elektronischen Zustelldienst, für die zustellende Behörde auf ein halbes 
Briefporto (= die Hälfte von € 0,55) plus Umsatzsteuer, dh in Summe € 0,33. Eventuell 
sind noch die Kosten für die Papierverständigung der/des Empfängerin/Empfängers in 
der Höhe des Portos (€ 0,55) zu übernehmen. Stellt man diesen finanziellen Aufwand 
den € 4,75 für einen RSa- bzw € 2,65 für einen RSb-Brief gegenüber, zeigt sich das  
enorme Einsparungspotenzial der nachweislichen E-Zustellung. 

 

Abbildung 8:  Nachweisliche elektronische Zustellung 
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Die Bürgerkarte ermöglicht eine eindeutige Identifikation sowie die sichere Authentifizie-
rung und damit eine nachweisbare elektronische Übergabe. Mit der qualifizierten elekt-
ronischen Signatur der Bürgerkarte unterschreibt die/der Empfängerin/Empfänger auch 
den elektronischen „Rückschein“, der an die Behörde rückübermittelt wird. Daneben 
können auch juristische Personen adressiert werden, wenn sie sich zuvor bei einem Zu-
stelldienst registriert haben.  

Ein elektronisch zugestelltes Dokument wird vom Zustelldienst zumindest 14 Tage be-
reitgehalten. Wie auch beim konventionellen Versand, kann man vorübergehende Abwe-
senheiten wie Urlaub oder Krankenstand melden. Während dieser Zeit werden dann kei-
ne Sendungen zugestellt und somit keine verfahrensrechtlichen Fristenläufe ausgelöst. 
Zu beachten ist allerdings, dass diese Abwesenheitsmeldung nicht verhindert, dass 
bspw in Papierform zugestellt werden kann. Die elektronische Zustellung bietet Bürge-
rinnen/Bürgern die Möglichkeit, Schriftstücke auch am Urlaubsort rasch und bequem  
abzuholen, da sie mittels Internet praktisch überall in ihr digitales Zustellfach Einblick  
haben. 

3.12.1  Duale Zustellung 

Vor diesem Hintergrund entstand das System der Dualen Zustellung. Die Verfahren der 
E-Zustellung  sollten  dabei  auch  für  all  jene  zum Einsatz kommen, die nicht bei einem 

 

Abbildung 9:  System der dualen Zustellung 
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elektronischen Zustelldienst registriert sind. Das bedeutet, es wird bei jedem Zustellstück 
routinemäßig abgefragt, ob die/der Empfängerin/Empfänger bei einem Zustelldienst re-
gistriert und somit eine elektronische Zustellung möglich ist. Für Behörden bietet dieses 
System den Vorteil einer einheitlichen Schnittstelle sowohl für die digitale als auch die 
postalische Versendung. Ob die Zustellung schlussendlich elektronisch oder konventio-
nell erfolgt, bleibt für das Verfahren irrelevant. 

Auch wenn die E-Zustellung nicht die Papierzustellung ersetzen wird, ist sie ein zentrales 
Element auf dem Weg zu mehr Komfort für Verwaltungskundinnen/Verwaltungskunden 
sowie zu mehr Kosteneffizienz auf Seiten der Gemeinden. Die vorgelagerte Zustellkopf-
abfrage (ob der Adressat bei einem elektronischen Zustelldienst registriert ist) ist für die 
zustellenden Behörden übrigens kostenfrei. 

3.12.2  Weitere Arten der elektronischen Zustellung 

3.12.2.1  Zustellung an eine elektronische Zustelladresse 

Zustellungen ohne Zustellnachweis können auch an einer elektronischen Adresse (etwa 
per E-Mail) erfolgen. Das Dokument gilt mit dem Zeitpunkt des Einlangens bei der/dem 
Empfängerin/Empfänger als zugestellt. Bestehen Zweifel, ob bzw wann das Dokument 
bei der/dem Empfängerin/Empfänger eingelangt ist, hat die Behörde Tatsache und Zeit-
punkt des Einlanges von Amts wegen festzustellen. Nachweisliche Zustellungen sind al-
lerdings auf diesem Wege nicht möglich. 

3.12.2.2  Zustellung über das elektronische Kommunikationssystem der Behörde 

Die Behörde kann verfügen, dass die Zustellung über ihr elektronisches Kommunika- 
tionssystem erfolgen soll. Damit ist eine Form der Zustellung gemeint, wie sie derzeit  
im Rahmen des Datenübertragungsverfahrens der österreichischen Finanzverwaltung  
(FinanzOnline) erfolgt. Allerdings ist auch bei der Zustellung über das elektronische 
Kommunikationssystem der Behörde nur eine einfache und somit keine nachweisliche 
Zustellung möglich. 

Die Zustellung gilt am dritten Werktag nach dem erstmaligen Bereithalten des Doku-
ments als bewirkt. Bevor eine solche Zustellung über das elektronische Kommunikati-
onssystem der Behörde erfolgt, hat die Behörde zu ermitteln, ob die/der Empfängerin/ 
Empfänger über einen elektronischen Zustelldienst erreichbar ist. In Fall dieser Erreich-
barkeit ist nämlich die Zustellung über das elektronische Kommunikationssystem der 
Behörde unzulässig.  

3.12.2.3  Unmittelbare elektronische Ausfolgung 

Versandbereite Dokumente können der/dem Empfängerin/Empfänger dann unmittelbar 
elektronisch ausgefolgt werden, wenn diese/r bei der Antragstellung ihre/seine Identität 
sowie die Authentizität der Kommunikation nachgewiesen hat und die Ausfolgung in ei-
nem so engen Zusammenhang mit der Antragstellung steht, dass sie von diesem Nach-
weis umfasst ist. Falls nachweislich zuzustellen ist, sind die Identität und die Authentizität 
der Kommunikation mittels Bürgerkarte nachzuweisen. 
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4. E-GOVERNMENT-ERFOLGSFAKTOREN 
4.  E-Government-Erfolgsfaktoren 

Gerade auf Gemeindeebene sind Pro- und Kontra-Argumente zum durchgehenden Ein-
satz von Online-Transaktionen abzuwägen.  

► Die hohen Einstiegsinvestitionen, 

► die laufenden Kosten für Wartung, 

► die fehlenden Skaleneffekte aufgrund der geringen Verwaltungsverfahren in den klei-
neren Gemeinden  

sind die üblichen Contra-Punkte. Zusammen mit dem ohnehin ausgezeichneten Bürger-
service der Gemeinden spricht dies auf den ersten Blick nicht für den durchgehenden 
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT).  

Andererseits können elektronische Services das Leben der Verwaltungskundinnen/Ver- 
waltungskunden vereinfachen, denn durch die Digitalisierung der Behördenwelt ist es für 
Gemeindebürgerinnen/Gemeindebürger in vielen Fällen nicht mehr notwendig, zu den 
vorgeschriebenen Zeiten am Amt zu erscheinen. Immer mehr nutzen bereits die neuen 
Kommunikationstechnologien, um kostengünstig mit den Behörden zu kommunizieren 
oder Formulare gleich online auszufüllen oder abzugeben. Aus diesen Gründen wollen 
immerhin 68% der Österreicherinnen/Österreicher in Zukunft „sicher“ ihre Amtswege im 
Internet abwickeln.26) 

Ein weiterer Vorteil ist, dass einfache, aber doch zeitaufwändige Routinetätigkeiten wie 
Auskünfte, Registerabfragen oder Datenerfassung automatisiert erledigt werden können. 
Dann haben die entsprechend geschulten Gemeindeangestellten mehr Zeit für qualifi-
ziertes persönliches Service, um Verwaltungskundinnen/Verwaltungskunden mit indivi-
duellen Anliegen in komplexen Verfahren (zB Bauantrag) persönlich zu beraten. Wie 
auch die bisherigen E-Business-Erfahrungen zeigen, wird der reale menschliche Kontakt 
durch Technik nie vollständig zu ersetzen sein. Diese Überlegungen erlauben folgende 
Empfehlungen für kommunales E-Government: 
4.1  Information Kommunikation Transaktion 

4.1 Information Kommunikation Transaktion 

Die Digitalisierung sollte je nach Bedarf der jeweiligen Gemeinde schrittweise erfolgen. 
Im Fall der Kleinst- und Kleingemeinden ist der Schwerpunkt auf die Online-Informations- 
angebote zu legen. Mit geringem Aufwand kann die Bürgernähe unmittelbar erhöht wer-
den und das Verwaltungsimage verbessert werden, denn Transparenz durch Information 
schafft Vertrauen und Akzeptanz bei den Bürgerinnnen und Bürgern. 

Auch Personen, die lieber persönlich vorsprechen, wollen sich oft im ersten Schritt einen 
Überblick über das Verwaltungsverfahren verschaffen. Wenn Verwaltungskundinnen/ 
Verwaltungskunden schon beim Erstkontakt mit den benötigten Unterlagen vorsprechen, 
                       
26 E-Government-Studie FESSEL-GfK 2006, 18 
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spart auch die Gemeinde Zeit und Aufwand: 80% der Bürgerinnen/Bürger wollen Formu-
lare für Amtswege vorab zur Verfügung haben, 75% wollen wissen, welche Stelle für den 
jeweiligen Anlass zuständig ist und 63% wollen vorab wissen, welche Amtswege für  
einen bestimmten Anlass überhaupt nötig sind.27) 

Als Zusatzservice kann die Gemeindewebsite neben den offiziellen Verwaltungsinforma-
tionen auch allgemeine Neuigkeiten und Wissenswertes aus dem Gemeindeleben prä-
sentieren. Besonders beliebt sind etwa Veranstaltungskalender, lokales Wetter, und die 
Öffnungszeiten kommunaler wie privater Einrichtungen (vgl dazu auch Kapitel 3.2.). 

Neben diesem Informations-Mindeststandard wäre es auch sinnvoll amtliche Verlautba-
rungen und Gesetzgebungsakte wie Sitzungsprotokolle online zu stellen. Auch für die  
E-Partizipation (Beteiligungsmöglichkeit mittels IKT) ist die Information über gesetzliche 
Grundlagen und Beschlüsse des Gemeinderats unerlässlich. So war es bei Änderungen 
der Landesgesetze bis vor kurzem nur am örtlichen Gemeindeamt möglich, Einsicht in 
kommunale Verordnungen zu nehmen. Heute stellen moderne Gemeinden bereits die 
Unterlagen und Ergebnisse von Gemeinderatssitzungen oder auch von Bürgerversamm-
lungen online. 

Neben dem klassischen Kommunikationsmittel E-Mail sind in den letzten Jahren zahlrei-
che soziale Netzwerke, wie Facebook, Twitter und Co entstanden, die sich auch als 
Kommunikationsplattform für Verwaltung und Politik eignen. Die Prinzipien der offenen, 
für alle sichtbaren Kommunikation kann die Gemeinde aber auch für ihre eigene Websei-
ten nutzen. Besonders eignet sich dazu das Anliegen-Management: Die Anliegen der 
Bürgerinnen/Bürger sowie die Lösungen der Verwaltung können so transparent doku-
mentiert werden. Die Transparenz im Bereich des Anliegenmanagement bringt für Bür-
gerinnen/Bürger und auch die Verwaltung Vorteile. Bürgerinnen/Bürger sehen, welche 
Anliegen bereits eingebracht worden sind, woran gerade arbeitet wird und welche davon 
bereits beseitigt wurden. Die Verwaltung wiederum bekommt wenigere doppelte Anlie-
gen bzw kann auf bereits vorhandene doppelte Anliegen verweisen. Neben der transpa-
renten Darstellung der gelösten oder in Arbeit befindlichen Anliegen kann eine eventuell 
vorliegende fehlende Zuständigkeit besser dargestellt werden. Die tagtägliche Arbeit der 
Gemeinde kann somit transparent präsentiert werden. Beispiele für derartige Anliegen- 
bzw Diskussionsforen bieten nicht nur Großstädte wie Wien, sondern auch kleinere 
Kommunen, wie Kremsmünster28) oder Wörgl29). 

Bei einer durchgehenden elektronischen Durchführung von Verfahren (Transaktion) soll-
te die Frequenz der Verfahren berücksichtigt werden, die gerade bei den kleineren Ge-
meinden vielfach nicht gegeben ist. Selbst in einer 50.000 Einwohner-Statutarstadt  
wurde in einer Studie der Donau-Universität Krems 2005 festgestellt, dass nur 26% der 
Verfahren mehr als 250 Geschäftsfälle pro Jahr haben. In der E-Government-Studie 
2008/09 wurden die Anmeldungen und Bewilligungen von Veranstaltungen, die Übermitt-
lung des Wasserzählerstands und Anbringen rund um Wahlen als die häufigsten Verfah-
ren genannt. 
                       
27 E-Government-Studie FESSEL-GfK 2006, 15 
28 www.kremsmuenster.gv.at/system/web/forum.aspx 
29 www.vivomondo.com/de/rathaus/woergl/aktuelles/buergermeldungen 
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4.2 Internes E-Government 

Ausschlaggebend für den Erfolg sind die im internen Bereich schlummernden Potenzia-
le. Die technische Basis für Anwendungen wie den Elektronischen Akt und auch für wei-
tere Register ist jedenfalls mit dem Zuwachs der Netzwerkinfrastruktur vorhanden, zumal 
auch in kleinen Gemeinden fast alle Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter über einen PC oder 
Laptop mit Internetanbindung verfügen.  

Die ersten Gemeinden haben dementsprechend den Elektronischen Akt auch schon 
eingeführt und weitere 2,5 bis 5% planen, ihn in nächster Zeit einzuführen. Der ELAK 
ermöglicht Städten und Gemeinden, ihre Verwaltungsabläufe ohne Medienbrüche ablau-
fen zu lassen, dh der Arbeitsvorgang wird vom Antrag über die interne Bearbeitung bis 
hin zur Zustellung durchgehend elektronisch durchgeführt. Etwaig vorliegende Papier- 
anträge werden digitalisiert und die duale Zustellung ermöglicht je nach Kundenwunsch 
automatisiert die papierbasierte oder elektronische Zustellung. Zusätzlich können Daten 
über eine normierte Schnittstelle direkt mit anderen Behörden oder auch der Wirtschaft 
ausgetauscht werden.  

Der Elektronische Akt wird in den nächsten Jahren für die meisten Kommunen keine hohe  
Priorität haben, da, va in Kleingemeinden, elektronische Ablagesysteme und Archive vor-
läufig ausreichend sind. 

Einer ELAK-Einführung sollten jedenfalls mehrere Schritte vorausgehen, beginnend mit 
einer Erfassung der laufenden Prozesse, Produkte und Leistungen. Darauf basierend 
sind Aufbau- und Ablauforganisation zu analysieren, falls angebracht zu reorganisieren 
bzw redundante Arbeitsschritte zu reduzieren. Im nächsten Schritt ist zu entscheiden, 
inwieweit nur einzelne Verfahren oder Bereiche digitalisiert werden oder eine durchge-
hende Digitalisierung aller Verwaltungsprozesse vorgenommen wird. 

Hinweis:  Allen Gemeinden ist die Erstellung von Produkt- und Leistungskatalo-
gen, die Erhebung der Verfahrensfrequenzen und in weiterer Folge ihrer in-
ternen Prozesse zu empfehlen. In den Fällen mit hoher Verfahrensfrequenz 
kann daraufhin mittel- und langfristig auch das integrierte Dokumenten- und 
Aktenmanagement ausgebaut werden, um den direkten Informationsaus-
tausch zwischen elektronischen Aktensystemen zu ermöglichen. 

 Mit dem Standard EDIAKT II wurde für den Datenaustausch zwischen unter-
schiedlichen ELAK-Systemen eine gemeinsame Schnittstelle definiert. Bei der 
Ausschreibung bzw bei der Einführung solcher IT-Systeme sollten die öster-
reichischen E-Government-Standards und Konventionen wie die EDIAKT II-
Schnittstelle berücksichtigt werden, um die Chancen der gemeindeübergrei-
fenden Zusammenarbeit mit Gemeinden, Land und Bund zu wahren. Zum ak-
tuellen Stand der Konventionen siehe http://www.ref.gv.at/. 

Da E-Government auf allen Verwaltungsebenen steigende Bedeutung erlangt, sind gut 
informierte, motivierte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter unentbehrlich. Sowohl die verantwort-
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lichen Führungskräfte als auch Bedienstete mit täglichen Kundenkontakten sollten daher 
miteinbezogen und geschult werden. Praxisorientierte Weiterbildung vertieft das Ver-
ständnis für die neuen Arbeitsweisen und E-Government-Projekte, fördert die Akzeptanz 
bei IT-Einführungen und steigert somit die Motivation. Dazu haben Bund, Länder, Städte 
und Gemeinden ein gebietskörperübergreifendes Schulungskonzept erarbeitet, das seit 
2006 umgesetzt wird. 

Tipp:  Informierte, kompetente Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter können angemessen 
auf Kundenanfragen reagieren und haben so auch eine Multiplikatorenwir-
kung für die gesamte Kommune. Das Bundeskanzleramt bietet unentgeltliche 
Weiterbildung wie Trainerausbildungen und Schulungen für alle Verwal-
tungsebenen an. 

4.3 Unternehmen als vorrangige Zielgruppe 
4.3  Unternehmen als vorrangige Zielgruppe 

Viele E-Government-Anwendungen fokussieren auf Bürgerinnen/Bürger, die üblicher-
weise nur wenige Behördenkontakte haben. Weniger Angebote gibt es in der Regel für 
die Wirtschaftstreibenden in der Gemeinde, dabei können gerade Unternehmerinnen/ 
Unternehmer mit ihrem starken Interesse an rascher, „unbürokratischer“ und kosten-
günstiger Abwicklung von den IKT-Möglichkeiten profitieren, wenn E-Government auf  
ihre Bedürfnisse zugeschnitten wird.  

Wie für Bürgerinnen/Bürger sollten auch für Unternehmen die digitalen Informations- und 
Kommunikationsangebote priorisiert werden. Darüber hinaus sind Online-Transaktionen 
va für die Wirtschaft mit ihrer höheren Frequenz an Behördenkontakten sinnvoll: Mehr 
als 230 Millionen Mal jährlich müssen österreichische Unternehmen (bundes)rechtliche 
Informationsverpflichtungen erfüllen! Falls im Gemeindegebiet viele oder große Betriebe 
angesiedelt sind (seien es Landwirtschaft oder Industriebetriebe), sollten die Online-
Verfahren va auf deren spezifische Wirtschaftslagen fokussieren. Dadurch kann die Ge-
meinde Kosten senken und die Qualität des Wirtschaftsstandorts steigern.  

Mit der österreichweiten Initiative „Verwaltungskosten senken für Unternehmen“ sollen  
E-Government-Anwendungen den Unternehmen bis 2010 eine halbe Milliarde Euro und 
bis 2012 eine weitere halbe Milliarde Euro an Verwaltungskosten ersparen. Der Start des 
Unternehmensserviceportals www.usp.gv.at am 1. 1. 2010 ist ein bedeutender Schritt in 
Richtung Entlastung der Unternehmen. Das Unternehmensserviceportal (USP) als ge-
meinsame Initiative von Bundeskanzleramt und Finanzministerium wird redaktionell von 
der Wiener Zeitung betreut und das Unternehmensregister von der Statistik Austria be-
reitgestellt. Mit dem USP soll der One-Stop-Zugang für die Verwaltung realisiert werden. 
So sollen gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die bestmöglichen Voraussetzun-
gen für heimische Unternehmen geschaffen und der Wirtschaftsstandort Österreich für 
ausländische Unternehmen attraktiver gestaltet werden. Wer eine Frage zur Kommunal-
steuer hat, sich über mögliche Förderungen informieren will oder wissen möchte, welche 
betrieblichen Versicherungen bei einer Unternehmensgründung notwendig sind, findet 
diese Informationen bereits jetzt auf dem USP. Über das Portal werden derzeit Informa-
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tionen und Tipps zu etwa 200 Themenbereichen sowie eine Vielzahl nützlicher Formula-
re zum Download angeboten.  

Während das USP derzeit noch als reine Informationsplattform dient, sollen bis 1. 1. 
2011 auch vollständige Transaktionen und ein Single-Sign-on zu unterschiedlichen An-
wendungen wie zB FinanzOnline und der Elektronische Datenaustausch mit den öster-
reichischen Sozialversicherungsträgern für Unternehmen ermöglicht werden.30) Mit 1. 1. 
2013 sollen auch Verfahren von Ländern und Gemeinden über das Portal zugänglich 
sein. Es wird hierfür eine elektronische Schnittstelle eingerichtet, wodurch Doppel- und 
Mehrfachmeldungen entfallen. 

Hinweis:  Bis Ende 2013 wird das USP vollständig aktiv sein und viele, auch 
kommunale Behördenwege können für Unternehmen deutlich einfacher und 
kostengünstiger als bisher erledigt werden.  

4.4 Wissensmanagement in der Gemeinde  

In einer Zeit der zunehmenden Informationsflut steht die öffentliche Verwaltung vor gro-
ßen Herausforderungen und hohen Ansprüchen ihrer Kundinnen/Kunden. Um die gefor-
derte Leistungsfähigkeit der Gemeinden zu gewährleisten, ist effektives Daten- und Wis-
sensmanagement unerlässlich, das die Steuerung der Informationsströme, die Techni-
sierung allgemein und den Menschen berücksichtigt. Um modernes Daten- und Wis-
sensmanagement in den Gemeinden effektiv zu nutzen, ist die Schulung der verantwort-
lichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter wichtig.  

4.4.1 Das kommunale Potenzial: Ist-Zustand 

Im Rahmen von Haugensteiners Master-These an der Donau-Universität Krems31) wurde 
gemeinsam mit dem Österreichischen Gemeindebund eine österreichweite Umfrage  
über bereits implementierte Wissensmanagement-Systeme und den vermuteten Bedarf 
in den Gemeinden durchgeführt. Die zum Teil überraschenden Ergebnisse der Umfrage 
sollen zur Sensibilisierung für dieses Thema beitragen und eine Grundlage zur Verwal-
tungsmodernisierung darstellen. 

4.4.2 Themengebiete der Erhebung 

Der angenommene Soll-Zustand, der sich aus den Zielvorstellungen der Gemeindever-
treterverbände, der Landesregierungen, der Regierungserklärung und den technischen 
Möglichkeiten ergibt, wurde mit dem Ist-Zustand verglichen. Dabei wurde die Einbindung 
der Ressource Mensch ebenso wie die Meinung der Amtsmanagerinnen/Amtsmanager 
oder Unterschiede zwischen kleinen und großen Gemeinden beim Einsatz der Elemente 
des Wissensmanagements berücksichtigt. 

                       
30 www.elda.at 
31 Franz Haugensteiner, Amtsleiter der Marktgemeinde Purgstall, erarbeitete im Rahmen des Lehrgangs E-Government 

eine Masterthese zum Thema „Hat Wissensmanagement Potenzial in der öffentlichen Verwaltung?“. 
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4.4.3 Analyse der Rückantworten 

Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner dieser Studie waren alle Verantwortlichen für 
Daten- und Wissensmanagement in den Gemeindeverwaltungen. Beachtenswert ist der 
unterschiedliche Anteil von Bürgermeisterinnen/Bürgermeistern, die den Fragebogen 
beantwortet haben. So war der Bürgermeisteranteil im Burgenland 23%, in Kärnten da-
gegen nur 2%. Bemerkenswert ist auch der hohe Rücklauf der Salzburger Gemeinden 
von 42% (50 von 119 Kommunen), wobei der Bürgermeisteranteil nur 4% betrug. Dieser 
auffallende Unterschied zwischen den Bundesländern dürfte in der unterschiedlichen in-
ternen Aufgabenverteilung bzw dem Stellenwertverhältnis zwischen Bürgermeisterin/Bür- 
germeister und Amtsleiterin/Amtsleiter liegen.  

4.4.4 Informationsquellen und -flüsse 

Die Informationen für die tägliche Arbeit in der Gemeinde stammen am häufigsten aus 
der Fachliteratur oder von Kolleginnen/Kollegen, also aus durchaus traditionellen Kom-
munikationskanälen. Das Intranet als Quelle wird besonders häufig in den Bundeslän-
dern Oberösterreich, Kärnten und Burgenland genannt. Ein wesentliches Ergebnis war 
die Einsparungsmöglichkeit bei der Informationsbeschaffung: Allein bei den Telefonaten 
der Amtsleiterinnen/Amtsleiter mit ihren Kolleginnen/Kollegen ist ein Einsparungspoten-
zial von € 200.000,– vorhanden.32) Dabei ist eine klare Präferenz für Telefonate mit an-
deren Gemeinden und E-Mails zu Landesdienststellen erkennbar. Im Ländervergleich 
zeigte sich, dass die einzelnen Bundesländer die einzelnen Informationsbeschaffungs-
kanäle durchaus unterschiedlich nutzen. 
4.5  Elektronischer Akt (ELAK) 

4.5 Elektronischer Akt (ELAK) 

Eine Grundlage für technisches Wissensmanagement in den Gemeinden ist der elektro-
nische Akt. Weiteres großes Potential liegt in der Vernetzung der jeweiligen Fachanwen-
dungen und Register bis hin zur Ingeration von GIS-Systemen. Zurzeit werden viele Da-
ten in für sich abgeschlossenen Systemen doppelt geführt.  

4.5.1 Geoinformationssysteme Potenziale 

Rund 87% der Gemeinden verwenden bereits ein Geoinformationssystem (GIS). Damit 
ist das Potenzial für Neuinstallationen relativ begrenzt, allerdings sind rund 64,3% der in-
stallierten Systeme lokale Anwendungen. Es werden noch nicht annähernd alle Möglich-
keiten genutzt, meist sind nur die für die Bauamtsarbeit unbedingt notwendigen Bereiche 
im Einsatz. 

In webbasierten GIS können administrative Aufgaben zum Betrieb eines GIS zentral  
über Rechenzentren durchgeführt werden. Für ein Web-GIS ist ein Browser und eine In-
ternetverbindung ausreichend. Somit ist der Zugriff auf GIS-Daten jederzeit möglich, zB 
zur Informationsbeschaffung bei einer Bauverhandlung vor Ort. Eine zentrale Web-

                       
32 Die Grundlagen dieser Berechnung sind 300.000 Telefonate mit einer Dauer von je ca 5 Minuten; sowie Kosten pro 

Stunde der Auskunftsperson € 40 inkl Nebengebühren. 
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Lösung bietet auch gemeindeübergreifende Vorteile: Daten können gemeinsam gekauft 
und eingepflegt werden aber auch Dienstleistungen können gemeinsam beauftragt wer-
den, wie zB die Vermessung von Häuserfronten durch Geometer.  

4.5.2 Empfehlungen des Studienautors 

Haugensteiner empfiehlt die Implementierung von Wissensplattformen für die Gemein-
den. Dadurch können Parallelentwicklungen verhindert werden und Synergien zwischen 
den Gemeinden generiert werden. Dazu könnte auch auf das vorhandene Kommunalnet 
zurückgegriffen werden.  

Eine der größten Herausforderungen ist, aus der Flut von Daten, die für den Ver- 
waltungsprozess relevanten Informationen herauszufiltern, weiter zu verarbeiten und 
schließlich daraus neues Wissen zu gewinnen.  

Neben den technologischen Potentialen ist die Frage der Wissensweitergabe durch die 
Verwaltungsmitarbeiterinnen/Verwaltungsmitarbeiter innerhalb der Gemeinde und zwi-
schen den Gemeinden zentral. Wissensweitergabe ist, wie zahlreiche Unternehmens-
studien belegen, aber va vom Führungsstil und der Organisationskultur abhängig. Wis-
sensmanagement sollte daher in den Ausbildungen der Verwaltungsmitarbeiterinnen/ 
Verwaltungsmitarbeiter fixer Bestandteil werden; dies gilt im Besonderen für angehende 
Führungskräfte im Gemeindebereich.  

4.6 Gemeindekooperation und Nutzung zentraler Dienste 

Nicht nur ökonomisch sind in Zeiten knapper Budgets die immer komplexeren IT-
Umsetzungen für einzelne Kommunen kaum leistbar, auch inhaltlich sind die vielfältigen 
Aufgaben schwer allein zu bewältigen. Die schwierigen Rahmenbedingungen für kom-
munales E-Government können aber durch zentrale Dienste und kommunale Kooperati-
on kompensiert werden. Bspw können durch Nachfrage-Bündelung IT-Dienstleistungen 
oder auch Software-Lizenzen gemeinsam günstiger erworben werden. Gerade Kleinge-
meinden gewinnen so erhebliche Größenvorteile und unmittelbare Synergieeffekte. 

4.6.1 Gemeindekooperationen 

Anwendungen können einmalig entwickelt, zentral oder dezentral betrieben und vielfach 
verwendet werden. Bspw haben sechs niederösterreichische Städte 2004 eine Koopera-
tion zur elektronischen Umsetzung kommunaler Formulare gestartet. Dazu wurden 
60 Formulare aus dem kommunalen Wirkungsbereich ausgewählt, reformiert, weitge-
hend vereinheitlicht und inhaltlich sowie grafisch an die aktuellen E-Government-
Empfehlungen und Richtlinien angepasst. In einer weiteren Phase wurde ein gemeinsa-
mes Vergabeverfahren für den Ankauf und die Implementierung einer Formularserver-
software durchgeführt, wodurch erhebliche Lizenzvergünstigungen generiert werden 
konnten. Mit Abschluss der Projektphase können nun auch andere Städte und Gemein-
den aus ganz Österreich der Initiative beitreten. Da das Verfahren österreichweit für alle 
Kommunen durchgeführt wurde, sind für neue Gemeinden keine weiteren Schritte erfor-
derlich. Die notwendigen technischen und rechtlichen Anpassungen werden einmal zent-
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ral vorgenommen und stehen allen Partnergemeinden zur Verfügung. Gemeinden kön-
nen auf über 100 abgestimmte Formulare mit der Möglichkeit individueller, gemeinde-
spezifischer Anpassungen zugreifen. Dabei existieren 17 einheitliche Formulare, die von 
HELP übernommen wurden und gratis zur Verfügung stehen. Zusätzlich können auch 
unter Nutzung der bestehenden Formularblöcke und Felder weitere Formulare von der 
Gemeinde umgesetzt werden. 

Durch den gemeinsamen Betrieb des Formularservers für alle teilnehmenden Städte und 
Gemeinden können Kosten und Aufwand gesenkt werden. Durch die gestaffelten Kosten 
wird auch kleineren Gemeinden die Teilnahme am Formularservice ermöglicht. Das Pro-
jekt wird im Rahmen einer vom ZVK (Zentrum für Verwaltungskooperation) begleiteten 
Arbeitsgruppe der teilnehmenden Städte weiterentwickelt.33) 

In einem weiteren Projekt entwickelten acht Kommunen in Kooperation mit der Donau-
Universität Krems und UNISYS einen Gemeinde-ELAK. Der Entwicklung ging eine vom 
Land Niederösterreich geförderte Prozessanalyse voran, bei der die Verwaltungsabläufe 
mit mehreren Gemeinden gemeinsam analysiert wurden. Dabei zeigte sich, dass Ge-
meinden unterschiedliche Arbeitsweisen, Abläufe, Bezeichnungen und Programme im 
Einsatz hatten. Die/der Amtsleiterin/Amtsleiter oder die/der Bürgermeisterin/Bürgermeis- 
ter hatten nicht die Möglichkeit Informationen „auf Knopfdruck“ abzurufen. Die Daten la-
gen teilweise in Papierform oder elektronisch verspeichert vor. Bspw existierte keine 
vollständige Sammlung der Schriftstücke eines Bauakts. Das Ergebnis war die Entwick-
lung eines ELAK-Systems, das sämtliche Dokumente einer Gemeinde zu 100% erfasst 
und in einer unabhängigen Datenbank allen berechtigten Personen einer Gemeindever-
waltung auf einfache Weise zur Verfügung steht. In der Einlaufstelle werden etwaige Pa-
pierdokumente eingescannt, elektronisch an die Zuständigen weitergeleitet und bis zur 
Zustellung elektronisch verarbeitet. Wie auch bei der Formularlösung gründeten die Ge-
meinden einen Verein, den ELAK-Government-Verbund, dem weitere Gemeinden mit 
Gemeinderatsbeschluss und Beitrittsgebühr beitreten können. Das Nutzungsentgelt er-
rechnet sich sowie auch bei der Formularlösung nach der Anzahl der Einwohnerinnen/ 
Einwohner.34) 
4.6  Gemeinde Kooperation und Nutzung zentraler Dienste 

Im aktuellen Städtebund-Projekt „E-Government Referenzstädte“ werden zu den unter-
schiedlichen Bereichen Lösungen exemplarisch erarbeitet.35) Als Ziel wird eine flächen-
deckende Umsetzung der elektronischen Verwaltungsführung in ausgewählten Pilotge-
meinden und -regionen verfolgt. Dabei sollen bereits erprobte Lösungen der letzten Jah-
re wie die Amtsweg Formularlösungen36) oder „E-Government findet Stadt“ integriert und 
um fehlende Komponenten – insb Schnittstellen zu Fachanwendungen – ergänzt wer-
den. Die Umsetzung der „E-Government Referenzstädte“ startete mit Beginn 2008 und 
wurde mit einer Laufzeit von drei Jahren projektiert. Gemeinsam führen diese regionalen 

                       
33 www.Amtsweg.gv.at  
34 www.go-elak.at 
35 http://digitale.staedte.gv.at/ 
36 www.amtsweg.gv.at 
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Initiativen zu wertvollen Erkenntnissen und leisten einen wichtigen Beitrag zum Aufbau 
eines flächendeckenden E-Government-Angebots. 

4.6.2 Vorhandene Lösungen auf Bundes- und Landesebene übernehmen 

Einige Bundesländer bieten bereits zentrale E-Government-Dienste wie etwa Formular-
server für Land und Gemeinden. Bspw stellt die Steiermark der Gemeinde- und Bezirks-
verwaltung auf sterz.stmk.gv.at sowohl Landesverfahren (wie den Familienpass) zur Ver-
fügung als auch Zugang zum Portalverbund. Weiters wurde ein Intra- und Extranet für 
den Katastrophenschutz, mit Features wie Notfalldatenbanken und Einsatzprotokollen im 
zugangsbeschränkten Katastrophenschutz-Portal entwickelt.37) Für die Vorarlberger Ge- 
meinden wurde eine gemeinsame ELAK-Ausschreibung auf den Weg gebracht.38) Und 
das bundeslandübergreifende Geodatenportal erhielt 2006 den Verwaltungspreis des 
Bundeskanzleramts.39) 

Unter den unterschiedlichen Lösungsansätzen ist das bereits 1992 entstandene Kärntner 
Behördennetzwerk hervorzuheben. Das flächendeckende „Corporate Network Carinthia“ 
(CNC) bietet allen 132 Kärntner Gemeinden ua Contentmanagementsysteme, Zugang 
zum Portalverbund und zu verschiedenen Landesregistern, sicheren elektronischen 
Rechtsverkehr und Online-Formulare, die den Konventionen der E-Government-Platt- 
form entsprechen. Weitere Informations- und Transaktionsangebote wie Gemeinde-
rechtsdokumentation und digitale Signatur sind in Entwicklung. 

Das CNC bildet auch eine Grundlage des Gemeinde-Rechtsinformationssystems 
GEMRISDOK, dessen Projektpartner in Kärnten und beim Bundeskanzleramt angesie-
delt sind – diese Einbindung ergibt gewichtige wirtschaftliche Vorteile, da Ergebnisse des 
Normenerzeugungs-Workflows automatisch in Online-Dienste wie Formulare übernom-
men werden. Auch das Rechtsinformationssystem (RIS) bietet Einsicht in derzeit Ver-
ordnungen der Kärntner (und einiger anderer) Gemeinden.40) 

4.6.3 Public Private Partnerships  

Um Angebote leistbar zu machen, könnten Gemeinden zusammen mit der örtlichen 
Wirtschaft (etwa im Immobilien- oder Tourismusbereich) PPP-Modelle entwickeln und 
betreiben. Die potenziellen Vor- aber auch Nachteile von Public Private Partnership 
(PPP) sind besonders dort zu erwägen, wo Gemeinden die notwendigen Investitionen al-
leine nicht erbringen können. Oder wo durch Aufgabenaufteilung Rationalisierungspo-
tenziale lukriert und die jeweiligen Ressourcen und Kompetenzen ergänzt werden sollen. 
Werden Portale, Formularserver oder ELAK gemeinsam betrieben, könnten Öffentliche 
und Private die Risken teilen, die Kosten minimieren und so E-Government leistbar ma-
chen. Auch das vorbildliche Webservice der Stadt Wien bietet Services wie die aktuelle 
Verkehrslage in Kooperation mit der Wirtschaft an. 

                       
37 www.katastrophenschutz.steiermark.at 
38 www.gem24.at 
39 www.geoland.at  
40 www.ris.bka.gv.at/gemeinderecht 
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Das bekannteste PPP-Projekt auf kommunaler Ebene in Bereich E-Government ist 
Kommunalnet.at, das vom Österreichischen Gemeindebund und der Kommunalkredit 
Austria unter der wissenschaftlichen Begleitung der Donau-Universität Krems entwickelt 
wurde. Um ein Gefälle zwischen finanziell stärkeren und schwächeren Gemeinden zu 
verhindern und den interkommunalen Informationsaustausch zu fördern, wurde eine re-
gional abgestimmte Plattform konzipiert, mit Schnittstellen in webbasierte Applikationen 
und integriertem Portalverbund-Zugang zur Realisierung eines Single-Sign-on und effi-
zienter Anwenderverwaltung. 

4.6.4 Zentrales Angebot des Bundes: Der digitale Amtshelfer HELP 

Das mehrfach ausgezeichnete Portal www.HELP.gv.at ist nicht nur für Privatpersonen 
die erste Adresse, wenn sie mehr über die österreichische Behördenlandschaft wissen 
möchten. Der Amtshelfer ist auch für die Verwaltung selbst eine nützliche Servicestelle 
und oft die erste Adresse, wenn es um Informationen zur österreichischen Behörden-
landschaft geht.  

Seit 2001 bietet HELP bereits Online-Services nach dem „One-Stop-Prinzip“41 an und 
baut diese sukzessive weiter aus. Online-Formulare zum Thema Kunst- bzw Sportförde-
rung, ein elektronisches Terminreservierungssystem, ein entsprechend adaptiertes In-
formationsangebot für mobile Endgeräte und zielgruppenspezifische Informationen für 
Jugendliche oder Senioren sind nur einige der kürzlich umgesetzten Neuerungen auf 
www.help.gv.at. 

Hinweis:  Etwa 5,4 Millionen Userinnen/User verwenden bereits das umfangrei-
che Informationsangebot des digitalen Amtshelfers. Sie fragen jährlich 
35 Millionen Seiten ab – auf ein Amt umgerechnet wären das ca 660 Schal-
ter, die das ganze Jahr über (8 Stunden täglich) parallel Kundenanfragen ab-
zuarbeiten hätten. 

Etwa 1000 Anfragen pro Monat werden individuell durch Expertinnen/Experten beant- 
wortet, mehr als 1000 Formulare stehen zum Download zur Verfügung und über 350 
Verfahren können direkt online erledigt werden.  

Seit 2009 haben die Userinnen/User von MyHELP (www.myhelp.gv.at) die Möglichkeit, 
die umfangreichen Inhalte von HELP rasch und einfach an ihre individuellen Bedürfnisse 
anzupassen. Durch die Personalisierung (Identifizierung mittels Bürgerkarte und gesi-
cherte, einmalige Eingabe einiger persönlicher Eckdaten wie Wohnort, Geschlecht und 
Familienstand) kann MyHELP den Userinnen/Usern noch treffsicherer die gewünschten 
Informationen und Serviceleistungen anbieten.  

                       
41 Das One-Stop-Prinzip bedeutet eine einzige zentrale Anlaufstelle für unterschiedlichste Anliegen und Behörden bzw 

Abteilungen. 
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4.6.5 HELP-Services für die Gemeinden 

Neben Privatpersonen und Unternehmen profitiert auch die öffentliche Verwaltung selbst 
von den Erfahrungen und Entwicklungen im Bereich E-Government. Ergänzend zur 
Webseite bietet HELP den österreichischen Behörden mit der kostenfreien HELP-
Partnerschaft (www.help.gv.at/partner) eine unkomplizierte Einstiegshilfe und zweckmä-
ßige Umsetzung von E-Government Funktionalitäten.  

Auch der Internetauftritt Ihrer Gemeinde kann in vielerlei Hinsicht von den Entwicklungen 
des Amtshelfers profitieren. Sei es durch die unkomplizierte Einbindung hilfreicher For-
mulare in die kommunale Webseite oder auch durch die mühelose Übernahme geprüfter 
Inhalte, die vom HELP-Redaktionsteam recherchiert, aufbereitet und direkt in den Inter-
netauftritt integriert werden können. 

Mittels HELP-Partnerschaft können alle österreichischen Kommunen auf E-Government 
Lösungen zurückgreifen, die von Experten zielgruppengerecht entworfen wurden. Diese 
Entwicklungen umfassen sowohl allgemeine Informationen als auch direkt befüllbare On-
line-Formulare, die mühelos für die Gemeinde-Webseite freigeschalten werden können.  

Die kostenfreie HELP-Partnerschaft bietet Städten, Gemeinden und Bezirksverwal-
tungsbehörden die Möglichkeit,  

► die Wirkung ihrer Präsenz im Internet zu intensivieren,  

► die Servicequalität für Bürgerinnen/Bürger zu verbessern und 

► von Fachleuten erarbeitete Inhalte auf der eigenen Webseite anzubieten.  

4.6.6 Content Syndizierung  

Die Möglichkeit, bereits entwickelte Inhalte und Online-Amtswege einfach in den eigenen 
Internetauftritt einzubinden, bezeichnet man als Content Syndizierung. Damit kann eine 
Gemeinde tagesaktuelle Informationstexte und Online-Amtswege schnell, unproblema-
tisch und kostenlos integrieren. Die Inhalte erscheinen dabei im Design der Gemeinde-
Webseite und sind stets auf dem neuesten Stand, da das HELP-Redaktionsteam sie lau-
fend wartet und überprüft. Zusätzlich informiert ein Newsletter über neu verfügbare The-
men und Inhalte, die auf Wunsch rasch in die Gemeindeseite integriert werden können. 

Ein Auszug jener Themenbereiche, die derzeit mittels Content Syndizierung in Ihren In-
ternetauftritt integrierbar sind:  

► Aufenthalt und Visum ► Personalausweis 

► Führerschein ► Reisepass 

► Geburt ► Todesfall 

► Gewerbe ► Umzug 

► Heirat ► Verein 

► Kfz ► Wahlen 
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Abbildung 10 soll den Vorgang der Content-Syndizierung anhand der HELP-Lebenslage 
„Heirat“ veranschaulichen. 

 

Abbildung 10:  Content Syndizierung am Beispiel „Heirat“ 

4.6.7 HELP – Formular-Basispaket 

Zusätzlich zur Einbindung des Wissensschatzes von HELP können Kommunen seit 2007 
auch auf ein Formular-Basispaket zurückgreifen. Dieses enthält Formulare zu den 24 
meistgenutzten Online-Amtswegen und wurde von Fachleuten aus der öffentlichen Ver-
waltung entwickelt.  

Überblick über die Inhalte des Formular-Basispakets: 

► Verfahrensbeschreibungen 

► Arbeiten auf/neben der Straße – Antrag auf Genehmigung für Bundes- und Landes- 
 straßen 

► Arbeiten auf/neben der Straße – Antrag auf Genehmigung für Gemeindestraßen  

► Besondere Wahlbehörde – Antrag auf Besuch  

► Ehebuch – Abschrift/Antrag auf Ausstellung  

► Geburtenbuch – Abschrift – Antrag auf Ausstellung  
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► Geburtsurkunde (international) – Antrag auf Ausstellung  

► Geburtsurkunde – Antrag auf Ausstellung  

► Gewerbe – Anmeldung  

► Gewerbe – Anzeige der Begründung einer weiteren Betriebsstätte  

► Gewerbe – Anzeige der Einstellung einer weiteren Betriebsstätte 

► Gewerbe – Geschäftsführer/in – Anzeige des Ausscheidens 

► Gewerbe – Geschäftsführer/in – Anzeige der Bestellung 

► Gewerbe – Anzeige der Namens-/Firmenwortlautänderung   

► Gewerbe – Anzeige der Standortverlegung 

► Gewerbe – Anzeige der Zurücklegung 

► Heiratsurkunde (international) – Antrag auf Ausstellung  

► Heiratsurkunde – Antrag auf Ausstellung  

► Staatsbürgerschaftsnachweis – Antrag auf Ausstellung  

► Sterbebuch – Abschrift – Antrag auf Ausstellung  

► Sterbeurkunde (international) – Antrag auf Ausstellung  

► Sterbeurkunde – Antrag auf Ausstellung  

► Studienbeihilfe – Antrag  

► Wahlkarte – Antrag auf Ausstellung  

► Wunschkennzeichen – Antrag auf Bewilligung – Reservierung – Verlängerung 

► Wählerevidenz/Europa-Wählerevidenz – Antrag auf Eintragung/Verbleib 

Im Rahmen der HELP-Partnerschaft werden die entsprechenden Online-Formulare für 
die Gemeinde freigeschalten und können in Folge direkt auf der Webseite der Gemeinde 
angeboten werden. 

Hinweis:  Voraussetzung für die kostenlose Einbindung von Inhalten und Formu- 
laren, sowie die E-Formularservice-Eingangsstelle, ist die Registrierung als 
HELP-Partner über Ihr Stammportal und die Bestellung der gewünschten In-
halte auf www.help.gv.at/partner. Information erhalten Sie unter der E-Mail-
Adresse info@help.gv.at. 

Die HELP-Partnergemeinde benötigt lediglich einen Computer mit Internetzugang und 
Browser, eine E-Mail-Adresse sowie eine eigene Internetseite. Bei der unentgeltlichen 
Bestellung von Online-Amtswegen ist die DVR-Nummer anzugeben. Die entsprechen-
den Handbücher sind auf www.help.gv.at/partner, unter dem Punkt „Online-Amtswege 
(Handbücher)“ ersichtlich. 
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